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In den zurückliegenden Wochen und Monaten war die Arbeit der Ju-
gendhilfe im Kreis Warendorf weiterhin durch die Arbeit für und mit 
Flüchtlingsfamilien und den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
geprägt. Im Verlauf des Jahres 2016, so kann man heute feststellen, ist 
hier nun eine gewisse Normalität in den Arbeitsvollzügen eingetreten. 
Deutlich werden die enormen Anforderungen, die an die kommunale 
Gemeinschaft gerichtet sind, um Familien mit einem Flüchtlingshinter-
grund mit ihren Kindern, Jugendlichen und auch jungen Erwachsene 
angemessen zu versorgen, zu unterstützen und in die Gesellschaft zu 
integrieren. Dieses Thema wird sicherlich die Fachpraxis in den nächs-
ten Jahren auch weiterhin nicht unberührt lassen.  
 
Das gesamte Aufgabenportfolio der Jugendhilfe – Sozialleistungen und die sogenannten anderen Auf-
gaben der Jugendhilfe – richten sich an die Familie mit einem Flüchtlingshintergrund und sollen von 
diesen in Anspruch genommen werden. Diese Personengruppe ist eine wichtige, aber nicht die einzige 
Zielgruppe der Jugendhilfe. Weiterhin muss es darum gehen, Familien, Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene im Kreis Warendorf gut zu erreichen und im Rahmen der Jugendhilfe adäquat zu fördern 
und zu unterstützen. Rückblickend auf die vergangenen Jahre ist dabei festzustellen, dass der Kreis 
Warendorf als Träger der Jugendhilfe seine Bemühungen um ein frühzeitiges Erreichen der Betroffe-
nen kontinuierlich ausgebaut hat – Frühe Hilfen – und seine präventive Grundausrichtung in der Ju-
gendhilfe hierbei weiter implementieren konnte. Ein Beispiel hierfür ist die Teilnahme am Landespro-
gramm „Kein Kind zurücklassen“. Das Landesprogramm ist mit Ende des Jahres 2016 in die zweite 
Ausbauphase gegangen. Der Kreis Warendorf wird auch an dieser zweiten Phase des Landespro-
grammes teilnehmen. Neben den bestehenden 18 Modellkommunen kommen 22 weitere hinzu. Dies 
belegt, dass der Kreis Warendorf als Träger der öffentlichen Jugendhilfe die aktuellen gesellschaftli-
chen Herausforderungen erkennt und die Leistungen der Jugendhilfe wirkungsvoll ausrichtet. Hervor-
zuheben ist auch, dass im Jahre 2016 die Bemühungen zur Erörterung der Qualitätsentwicklung in den 
Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege gut vorangekommen sind. Grundlage hier-
für ist eine außerordentlich erfolgreich durchgeführte Elternbefragung mit einer sehr guten Bewertung 
des Gesamtangebotes. Dieser Prozess wird nun auch im Rahmen von Trägergesprächen im Jahre 
2017 fortgeführt.  
 
 
Warendorf, im Februar 2017 
 
 
 
Dr. Olaf Gericke 
 

Vorwort 
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Bezogen auf den zurückliegenden 10Jahres Zeit-
raum ist eine deutliche Veränderung der Bedingun-
gen des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen 
unverkennbar. Hierauf weisen eine Fülle von gesell-
schaftlichen Aspekten  und wissenschaftlichen Un-
tersuchungen hin, die in der Fachdiskussion intensiv 
erörtert werden. 
 
Die Entwicklung richtet insbesondere an die kommu-
nale Jugendhilfe – den Kreis Warendorf als Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe – spezifische, weiterge-
hende Anforderungen. Aufgabe der Jugendhilfe ist 
es,  junge Menschen in ihrer individuellen und sozia-
len Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden. Ferner sind Eltern 
und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung 
zu beraten und zu unterstützen. Jugendhilfe trägt 
dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge 
Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu 
schaffen (§ 1 SGB VIII, § 1 BKSchG). Unter Wah-
rung der Subsidiarität (§ 4(2) SGB VIII) obliegt dem 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe die Gesamtver-
antwortung hierfür (§§ 79, 79a, 80 SGB VIII). 
 
Da sich die Anforderungen und Bedingungen an die 
Lebensphase Kindheit und Jugend (Bewältigung von 
Entwicklungsaufgaben) stetig wandeln, hat sich die 
kommunale Jugendhilfe hierauf einzustellen und den 
Bedarf an Leistungen, Angeboten und Maßnahmen 
möglichst vorausschauend zu erkennen und  deren 
Erbringung sicher zu stellen. Wie dieses aus Sicht 
der Kommune erfolgen kann, ist stets Ergebnis der 
Jugendhilfeplanung unter Berücksichtigung  sozial-
rechtlicher Leistungsansprüche  betroffener Fami-
lien. Die Festlegung hierauf bezogener Konzepte 
und Maßnahmen obliegt stets der kommunalen Be-
schlussfassung.  
 

Aspekte des gesellschaftlichen Wandels und der 
Entwicklung der Lebens- und Entwicklungsphase 
Kindheit und Jugend werden vom 14. Kinder- u. 
Jugendbericht des Bundes (Berlin 2014) und vom 
10. Kinder- und Jugendbericht des Landes NRW 
(Düsseldorf 2017) hinreichend dargestellt. 
 
Mit Blick auf die aktuelle Gesamtlage junger Men-
schen in Deutschland und NRW kann positiv grund-
sätzlich festgestellt werden, dass es Kindern und 
Jugendlichen zu keinem Zeitpunkt im Schnitt so gut 
ging wie heute. Das gilt allerdings keineswegs für 
alle Kinder- und Jugendlichen.  Ein nicht  unerhebli-
cher Anteil der Kinder und Jugendlichen unterliegt 
dem Risiko, zeitweise oder dauerhaft von der sozia-
len Teilhabe und einer gelingenden gesellschaftli-
chen Integration abgekoppelt zu werden. Entwick-
lungen dieser Art sind regional sicherlich sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Aber auch für den Kreis Wa-
rendorf gilt, dass Familien mit ihren minderjährigen 
Kindern in prekäre Lebenslagen abrutschen können. 
Mit allen sich hieran anschließenden negativen 
Folgeentwicklungen. Aktuell sind hierbei auch die 
Gruppe der geflüchteten Familien mit ihren Kindern 
und Jugendlichen sowie die unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge nicht aus dem Blick zu verlieren. 
 
Demgegenüber bleibt der Kreis Warendorf eine 
ausgeprägte Familienregion. Das, was Kinder und 
Jugendliche heute als Familie erleben und wahr-
nehmen, ist dabei vielfältiger, bunter und heteroge-
ner als in den Jahren zuvor. Der Familienbericht des 
Kreises Warendorf (2002) hat diese Entwicklung 
bereits frühzeitig beschrieben und die Förderung, 
bzw. Stärkung des Familienalltages in den Mittel-
punkt kommunaler Bemühungen gestellt. Nachfol-
gende Planungsprozesse, u.a. der Integrationsbe-
richt, der Inklusionsbericht, das Zukunftskonzept 

Kindheit und Jugend im Wandel – Anforderungen an die 
kommunale Jugendhilfe im Kreis Warendorf  
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WAF 2030 und der Flüchtlingsbericht haben diese 
Aspekte u.a. fortgeschrieben. 
Familie ist als Lebensform nicht mehr nur dauerhaft 
aufgestellt. Neben dem traditionellen Familienmodell 
haben Alleinerziehende, sog. Patchworkfamilien  und 
auch gleichgeschlechtliche Modelle des Zusammen-
lebens längst ihren Platz gefunden. Formen des 
familiären Zusammenlebens können sich zudem im 
Lebensverlauf abwechseln. Kinder und Jugendliche 
wachsen heute mit diesen Erfahrungen auf.  Dabei 
ist der Wandel längst nicht immer konfliktfrei. Tren-
nung und Scheidung finden dabei nicht mehr nach 
dem Gewinner und Verlierer Prinzip statt, sondern 
dem Anspruch nach im gegenseitigen Einverneh-
men. 
 
Die Familie bleibt bei alledem der zentrale Ort des 
Aufwachsens für Kinder und Jugendliche. Der mit 
Abstand größte Anteil der psychosozialen und kultu-
rellen Bedingungen und Einflussnamen auf die Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen geht von der 
Familie aus. Verhaltensmuster und soziale Her-
kunftsmerkmale einer Familie beeinflussen nachhal-
tig den Bildungsprozess und die gesellschaftlichen 
Teilhabechancen des jungen Menschen. Auch des-
halb ist die Feststellung zutreffend, dass alle kom-
munalen Bemühungen der Förderung ohne die Be-
teiligung der Eltern nicht denkbar sind. 
Dabei muss es grundsätzlich allen Eltern zugestan-
den sein, dass sie nach bestem Wissen und Wollen 
das Wohlergehen ihrer Kinder anstreben. Aufgabe 
der kommunalen Verantwortungsgemeinschaft ist  
es, für alle Eltern frühestmöglich Begleitung, Förde-
rung und Unterstützung zugänglich zu machen. Das 
Ziel ist es, die wichtige Ressource der elterlichen 
Verantwortung nicht aus der Hand zu geben. 
Die Erfahrungen des Familienalltags setzten sich in 
der weiteren sozialen Umwelt des jungen Menschen 
fort. Kinder und Jugendliche heute erleben die Ge-

sellschaft und deren  Veränderungen  dynamischer  
und komplexer. Bewährte und vertraute Strukturen, 
Orientierungen und Verhaltensvarianten werden 
schnell wieder hinfällig. 
Dementsprechend wachsen die Verarbeitungs- und 
Bewältigungsanforderungen an die jungen Men-
schen. Hieraus leitet sich ein mittlerweile sehr viel-
schichtiges Verständnis von Bildung ab, das auch an 
die kommunale Gemeinschaft hohe Anforderungen 
stellt: Bildung als lebenslanges Lernen in den unter-
schiedlichen Lebensphasen und Bereichen der Ge-
sellschaft, ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
wie gesellschaftliche Anschlussfähigkeit individuell 
erreicht und gesichert werden kann. 
Ein wichtiges Beispiel hierfür ist die Digitalisierung 
der Lebens- und Umweltbedingungen von Kindern 
und Jugendlichen (Generation Smartphone). Das ist 
eine Entwicklung die viele Chancen und Risiken 
gleichzeitig beinhaltet. 
Die Aufmerksamkeit und Sensibilität für junge Men-
schen „am Rand der Gesellschaft“ bilden eine weite-
re Anforderung. Der individuelle Eindruck und die 
Erfahrung junger Menschen, nicht Teil der kommu-
nalen Gesellschaft zu sein, erhöht das Risiko der 
extremistischen Einflussnahme und der Radikalisie-
rung in jegliche Richtung. 
 
Die Kommunale Jugendhilfe, in enger Kooperation 
des öffentlichen Trägers und der Träger der freien 
Jugendhilfe, leistet  einen wichtigen Beitrag zur Rea-
lisierung der gesellschaftlichen Integrationsbedin-
gungen von Kindern und Jugendlichen im Kreis 
Warendorf. Das Motto des 14. Deutschen Jugendhil-
fetages 2014 lautete deshalb mit Blick auf die Be-
strebungen und Leistungen der Jugendhilfe:  „In der 
Mitte der Gesellschaft angekommen“. Jugendhilfe 
versteht sich dabei als Teil der lokalen Bildungsland-
schaft und als Sachwalter für die Interessen von 
Familien und ihren Kindern und Jugendlichen. Prä-
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vention als gut beschriebenes und konzeptionell 
geleitetes Handeln rückt damit stetig in den Mittel-
punkt. Prävention in diesem Kontext zielt ab auf eine 
kommunale Gesamtstrategie sozialer Leistungen, in 
deren Mittelpunkt die Stärkung der Familien, Kinder 
und Jugendlichen steht. In der Tat geht es darum, 
kein Kind und keinen Jugendlichen aufzugeben. 
 
Schwerpunktbereiche sind hier insbesondere die 
frühe Bildung, die am Kindeswohl orientierte Verein-
barkeit von Familie und Beruf als bedarfsorientiertes 
Tagesbetreuungsangebots für Kinder, die Stärkung 
der Elternkompetenz (Angebote der Förderung der 
Erziehung in der Familie und der Familienbildung), 
die Aufmerksamkeit für die Lebensphase Jugend, 
die Stärkung kommunaler Entwicklungsfaktoren 
(effektive Netzwerke) und –  aber nicht abschließend 
– die intersektorale Zusammenarbeit der Träger 
bildungsorientierter, sozialer und kultureller Dienst-
leister im kommunalen Kontext. 
 

Vor diesem Hintergrund hat sich die kommunale 
Jugendhilfe im Kreis Warendorf darum bemüht, 
Schwerpunkte der Jugendhilfearbeit neu zu justieren 
und entsprechend  auszurichten. Die im Anhang zu 
diesem Jahresbericht anhängende Übersicht stellt 
beispielhaft  Arbeitsansätze des zurückliegenden 10 
Jahres Zeitraumes dar. Diese gilt es weiter zu vertie-
fen und fortzuschreiben. 
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Das Kindergartenjahr 2016/2017 war besonders 
durch die Bestrebungen zur Realisierung des 
Rechtsanspruches auf ein Betreuungsangebot für 
Kinder ab dem dritten Lebensjahr geprägt. Die de-
mographische Entwicklung weist vielerorts wieder 
steigende Kinderzahlen aus. Die Geburtenrate steigt 
auch im Kreis Warendorf.  
Eine weitere Herausforderung stellte die Betreuung 
der Kinder aus Flüchtlingsfamilien dar.  
Für die über 3-jährigen Kinder mit Fluchterfahrung ist 
die Integration durch die Kita gerade mit Blick auf 
den Wechsel in das Schulsystem eine bedeutende 
Chance. 
Im Kindergartenjahr 2016/2017 konnten alle über 3-
jährigen Kinder mit Flüchtlingshintergrund ein Be-
treuungsangebot in einer Tageseinrichtung erhalten. 
Für die jüngeren unter 3-jährigen Kinder standen im 
Bedarfsfall auch Plätze in Kitas zur Verfügung. Be-
deutender für die jungen Kinder sind jedoch die in 
vielen Kommunen installierten niederschwelligen 
Betreuungsangebote für Kinder aus Flüchtlingsfami-
lien. Die Landesförderung für derartige Projekte 
wurde in vielen Städten und Gemeinden genutzt. So 
wurden bedarfsgerechte Angebote, die auf eine 
Betreuung in einer Regelkita hinführen, geschaffen 
oder fortgeführt. 
 
Der Betreuungs-Mehrbedarf konnte im Konkreten, 
wie folgt beschrieben, sichergestellt werden: 
Anfang 2016 konnte in Telgte eine neue Zweigrup-
peneinrichtung, die im Rahmen eines Investorenmo-
dells errichtet wurde, bezogen werden. Darüber 
hinaus wurden zwei Einrichtungen um  zwei Grup-
pen in angemieteten Objekten erweitert. Der Bedarf 
für eine weitere neue Einrichtung ist bereits seit 2015 
erkannt. Die Realisierung dauert an, da sich die 
Standortfrage zur Umsetzung eines Investorenmo-
dells auch in der lokalen politischen Diskussion erst 
noch klären muss. Für die unter 3-jährigen Kinder 

wurde ein neues Angebot in Form einer Großtages-
pflegestelle mit 9 Plätzen geschaffen, die vom Müt-
terzentrum Beckum e.V. betrieben wird. 
Im Sendenhorster Ortsteil Albersloh ist eine neue 
Einrichtung als Investorenmodell geplant. Diese 
dreigruppige Einrichtung kann zum kommenden 
Kitajahr 2017/2018 fertiggestellt werden. Sie bedient 
die steigenden Bedarfe, die sich auch aus einem 
neuen Baugebiet dort ergeben. Im aktuellen Kinder-
gartenjahr 2016/2017 wird durch Überbelegungen in 
den vorhandenen Kitas die Betreuung sichergestellt. 
In Drensteinfurt konnte durch eine zusätzliche Grup-
pe, die in Holzständerbauweise in unmittelbarer 
Nähe einer bestehenden Kita errichtet wurde, der 
Mehrbedarf realisiert werden. Perspektivisch ist hier 
jedoch ebenfalls eine neue Einrichtung zu errichten. 
Der Planungsprozess dafür ist angestoßen. 
Im Warendorfer Ortsteil Hoetmar ist die Erweiterung 
der dortigen Einrichtung um 20 Plätze für Ü3 Kinder 
in Umsetzung. Zunächst werden die Mehrbedarfe 
durch Überbelegung in den vorhandenen Räumen 
realisiert. Im Ortsteil Milte werden durch bauliche 
Maßnahmen 5 weitere Plätze geschaffen.  
In Wadersloh wurde die erneute Nutzung der Villa 
Mauritz als Dependance der Kita Wunderwelt erfor-
derlich, um die Betreuungsbedarfe dort sicherzustel-
len. 
Auch andernorts konnten Bedarfe durch Überbele-
gungen aufgefangen werden. Perspektivisch sind 
weitere Ausbauplanungen des Betreuungsangebotes 
notwendig und bereits in Vorplanung. Hiervon sind 
im Besonderen die Kommunen mit guter Verkehrs-
anbindung an die wachsende Stadt Münster betrof-
fen. So beispielsweise in Ostbevern. Dort ist der 
Neubau einer bestehenden Einrichtung in Umset-
zung. Das Bauvorhaben berücksichtigt die Erweite-
rung um eine Gruppe. Auch in Sassenberg ist zum 
Kitajahr 2017/2018 der Anbau einer Gruppe an eine 
bestehende Einrichtung in Planung. Im Ortsteil 

Kindertagesbetreuung: Teilfachplanung 2016/2017 
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Füchtorf wurde bereits eine Einrichtung in 2016 um 
eine Gruppe ausgebaut. Die Erweiterung der Be-
treuungsangebote an vielen Orten im Zuständig-
keitsbereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und 
Familien sind nur möglich durch die Bereitschaft der 
Träger und das hohe Engagement der Städte und 
Gemeinden. Dafür sei allen Beteiligten der herzliche 
Dank ausgesprochen. 
Das Land NRW hat dem Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien für den Ü3-Ausbau rd. 900T€ als 
Budget zur Verfügung gestellt; die Mittel wurden für 
die vorgenannten Projekte vollständig in Anspruch 
genommen. Ohne die finanzielle Beteiligung der  
Kommunen wären die Projekte jedoch nicht umzu-
setzen gewesen.  

Die Betreuungsbedarfsplanung (Tageseinrichtung 
und Tagespflege) stellt sich als dynamischer Pro-
zess dar. Hiermit in Verbindung steht eine Anzahl 
kontinuierlich zu lösender Aufgaben.  
 
Für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ist 
ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot sicherzu-
stellen. Priorität hat hierbei der Nahversorgungsas-
pekt im Sozialraum. Mit Blick auf die Auswirkungen 
des demografischen Wandels bildet die ausgewoge-
ne Planung der Betreuungsinfrastruktur (Einrichtung, 
Gruppenform, Wirtschaftlichkeit) einen weiteren 
Schwerpunkt. Zwischen beiden Planungsebenen gilt 
es, eine gute Balance zu halten.  
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Die Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen für die 
Altersgruppe der unter Dreijährigen wird sich per-
spektivisch weiter nach oben entwickeln. Das Ange-
bot wird daher auch in den kommenden Jahren ent-
sprechend dem festgestellten Bedarf angepasst 
werden müssen. Festzustellen ist, dass mit einem 
erweiterten lokalen Angebot auch die Nachfrage 
steigt. Zunehmend wünschen Eltern im Besonderen 
ein Betreuungsangebot, das den Kindern Kontakt zu 
gleichaltrigen Kindern ermöglicht und den Eltern die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert (Fle-
xibilität, gute Erreichbarkeit). 
 
Zur Realisierung des Rechtsanspruches ist das 
Angebot in der Kindertagespflege unverzichtbar. 
Insbesondere für Kinder bis zum dritten Lebensjahr 
ist die Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII als ein 
gleichwertiges Angebot zu sehen. Vor allem für 
Kleinstkinder ist die Kindertagespflege als familien-
nahes Angebot für Eltern ein gern genutztes und für 
deren Bedürfnisse optimal ausgestattetes Betreu-
ungssetting. 
 

Die quantitative und qualitative Kombination der 
Betreuungsform Kindertagespflege und Kinderta-
geseinrichtung hat die Sicherstellung des Rechtsan-
spruches ermöglicht. 
 
Festzustellen ist jedoch, dass der Bereich der Ta-
gespflege leicht rückläufig ist. Trotz intensiver Be-
mühungen ist die Gewinnung neuer Tagespflegeper-
sonen schwieriger geworden. Tendenziell beenden 
mehr Tagespflegepersonen ihre Tätigkeit, als dass in 
gleicher Anzahl neue gewonnen werden können. 
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Hintergrund  
Im Rahmen der kommunalen Initiative Marke Müns-
terland haben die Jugendämter der Region das 
Themenfeld „Qualität in der Kindertagesbetreuung“ 
weiterentwickelt. Der Kreis Warendorf hat den Pro-
zess federführend betreut. 
 
Ausgehend von der grundsätzlich definierten Ver-
pflichtung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe 
zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der 
Leistungsbereiche der Jugendhilfe (§§ 79 ff. SGB 
VIII/Kinderbildungsgesetz NRW) haben die Jugend-
ämter im Münsterland ein Rahmenkonzept zur Quali-
tätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung entwi-
ckelt. Das Qualitätspapier beschreibt elf Qualitätsfel-
der. Diesen Qualitätsfeldern sind entsprechende 
Qualitätskriterien zugeordnet. 
Dabei wurden aktuelle Leitlinien und Empfehlungen 
hinsichtlich einer Qualitätsentwicklung in der Kinder-
tagesbetreuung für Kinder einbezogen. 
 
Das Rahmenkonzept wurde von den Jugendhil-
feausschüssen im Münsterland verabschiedet.   
Die weitere Umsetzung des Rahmenkonzepts in 
Form eines Qualitätsdialoges mit den Trägern der 
Kindertageseinrichtung erfolgt individuell in den 
jeweiligen Jugendamtsbezir-
ken unter Berücksichtigung 
der lokalen Gegebenheiten. 
Dabei bildet das Rahmen-
konzept den Referenzrahmen 
für den Qualitätsdialog mit 
den Trägern der Einrichtun-
gen. 
 

Der Kreis Warendorf (Träger der Jugendhilfe), der 
Kreiselternrat und die Arbeitsgemeinschaft § 78 SGB 
VIII im Kreis Warendorf unterstützen diesen Prozess 
ausdrücklich. 
 
Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den lokalen 
Qualitätsentwicklungsprozessen werden in der be-
stehenden  Steuerungsgruppe der Kreisjugendämter 
des Münsterlandes kontinuierlich reflektiert, ausge-
tauscht und nach Möglichkeit synchronisiert. 
 
Entwicklung des Qualitätsdialoges und Elternbe-
fragung im Kreis Warendorf 
Neben der Abstimmung des Rahmenkonzeptes mit 
den Trägern wurde im Kreis Warendorf eine Eltern-
vollbefragung zur Qualität in den 87 Einrichtungen im 
Zuständigkeitsbereich des Amtes für Kinder, Jugend-
liche und Familien im Frühjahr 2016 durchgeführt.  
 
In enger Kooperation mit dem Kreiselternrat wurde 
die auf die elf Qualitätsfelder des Rahmenkonzeptes 
eingehende Befragung konzipiert und umgesetzt.  
Mit einer hohen Akzeptanz bei den Eltern und einem 
Rücklauf von 53% bietet diese Befragung umfang-
reiche, statistisch belastbare Erkenntnisse der El-
ternsicht auf die Qualität in allen 87 Einrichtungen. 

Kindertagesbetreuung: Qualitätsentwicklung 
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Deutlich wurde bei der Betrachtung der Elternein-
schätzung insgesamt ein hohes Qualitätsniveau der 
Arbeit der Tageseinrichtungen. 
 
Alle Qualitätsfelder wurden mit sehr gut bis gut ein-
geschätzt. Eine Ausnahme stellt der Bereich der 
flexiblen Betreuung dar; immer noch befriedigend bis 
gut in der Gesamtsicht, aber signifikant schlechter im 
Gesamtvergleich aller Einrichtungen.  
 
Die Grafik bildet die Bewertung der einzelnen Quali-
tätsfelder ab. Die auf Ortsebene runtergebrochenen 
Ergebnisse der einzelnen Qualitätsfelder befinden 
sich im Anhang. 
 
Eine differenzierte Betrachtung der Ergebnisse mit 
Blick auf einzelne Einrichtungen stellt allerdings 
Unterschiede heraus. Auf einem insgesamt hohen 
Bewertungsniveau unterscheiden sich die Einrich-
tungen mitunter deutlich voneinander. 
 
Zu beachten ist in jedem Falle, dass die Elternsicht 
eine von unterschiedlichen Perspektiven im Kontext 
Qualität in der Tagesbetreuung darstellt.  
Die Ergebnisse bieten jedoch einen guten Aus-
gangspunkt für den Dialog des Amtes für Kinder, 
Jugendliche und Familien mit den Trägern der Ta-
gesbetreuung für Kinder. 
 
Ziel des Qualitätsdialoges ist es, die Qualität jeder 
Einrichtung mit den Kriterien des Rahmenkonzeptes 
abzugleichen. Die Ergebnisse der Elternbefragung 
schaffen hierfür eine gute Grundlage. 
 
In der gemeinsamen Erörterung mit den Trägern 
geht es darum, die Qualitätsfelder einrichtungsbezo-
gen näher zu betrachten. 
Angestrebt wird konkrete Verabredungen und Ziel-
vereinbarungen mit dem Träger zu treffen. Im Fokus 

steht die kontinuierliche Qualitätsverbesserung. Ziel 
ist es auch, Rahmenbedingungen und Notwendigkei-
ten für Qualität systematisch zu erfassen. Hieraus 
ergeben sich wichtige Hinweise für die Jugendhilfe-
planung. Mit Blick auf die angestrebte Gesetzreform 
in der Kindertagesbetreuung können wichtige Infor-
mationen an das Land NRW ermittelt werden. 
 
Konkrete Umsetzungsschritte des Qualitätsdia-
loges 
 
Zur Umsetzung dieses umfassenden und auf Konti-
nuität angelegten Qualitätsdialoges hat am 
06.06.2016 eine kreisweite Auswertungsveranstal-
tung stattgefunden. Hier wurden erste übergeordnete 
Ergebnisse der Elternbefragung veröffentlicht. Frau 
Dagmar Friedrichs, zuständige Bereichsverantwortli-
che im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kul-
tur und Sport, hat an dieser Veranstaltung teilge-
nommen. Herr Landrat Dr. Gericke hat durch seine 
Teilnahme die Bedeutung des Prozesses für den 
Kreis Warendorf herausgestellt.  

 
 
Im Rahmen eines vertiefenden Workshops am 
06.10.2016 ist der Qualitätsdialog mit der AG§78 
Kindertagesbetreuung, den Kommunen und weiteren 
Partnern (Schule, OGS; Gesundheit, Jobcenter) 
interdisziplinär weiter abgestimmt und konkretisiert 
worden. 
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Im Rahmen der Regionalkonferenzen zur Kinderta-
gesbetreuungsplanung (Dezember 2016) sind die 
lokalen Ergebnisse, bezogen auf die Städte und 
Gemeinden, vorgestellt und diskutiert worden. Im 
Weiteren wurden die Rahmenbedingungen, Inhalte 
und strukturellen Aspekte für den Qualitätsdialog mit 
den Trägern in der jeweiligen Kommune dargestellt. 
 
Beginnend in 2017 wird das Amt für Kinder, Jugend-
liche und Familien auf dieser erarbeiteten Grundlage 
mit den Trägern den Dialog zur Qualität in Ihren 
jeweiligen Einrichtungen fortführen. 
 

Nach ca. einem Jahr soll in einem weiteren Work-
shop eine erste Zwischenbilanz des Prozesses ge-
zogen werden. Die gewonnenen Erkenntnisse und 
Erfahrungen werden dann in die weitere Prozess-
ausgestaltung einfließen. 
 
Die deutsche Kinder- und Jugendstiftung DKJS be-
gleitet  den Gesamtprozess im Rahmen ihres Projek-
tes Qualität vor Ort. Konkret wird das Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien unter anderem mit einer 
Prozessbegleiterin unterstützt. 
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Das Modellprogramm 
Ene, mene, muh – und raus bist Du? Nein! Denn 
Sprache ist ein wichtiger Schlüssel für Bildung und 
gesellschaftliche Teilhabe. Das Fundament dafür 
wird bereits in der frühen Kindheit gelegt. Nicht nur in 
der Familie, sondern auch in der Kita und Grund-
schule. 
 
Das Modellprogramm „Bildung braucht Sprache” der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Zusam-
menwirken mit der Stiftung Mercator unterstützte 
ausgewählte Kitas und Grundschulen in vier Modell-
Regionen in Nordrhein-Westfalen dabei, die Sprach-
bildung und -förderung zu verbessern. Eine der aus-
gewählten Modellregionen war der Kreis Warendorf. 
Dabei standen folgende Fragen im Mittelpunkt: 
  
 Wie kann der Übergang von der Kita in die 

Grundschule durchgängig gestaltet werden? 
 Wie können Erzieherinnen, Erzieher und Lehr-

kräfte ihre Konzepte und Methoden der 
Sprachbildung und -förderung aufeinander ab-
stimmen? 

 Und wie lassen sich auch Eltern dabei einbin-
den? 
 

Ziel des Programms war es, dass die Pädagoginnen 
und Pädagogen in den Modelleinrichtungen eine 
wirkungsvolle und anschlussfähige Sprachbildung 
und -förderung aufbauen. 
 

Hintergrund 
Frühe Förderung ist wichtig, damit Sprachdefizite im 
weiteren Bildungsverlauf nicht größer werden. Um 
die Bildungschancen für alle Kinder zu verbessern, 
hatte die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen 
das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) überarbeitet. Seit 
August 2014 soll jedes Kind von Anfang an im Kita-
alltag sprachlich gefördert werden. Der punktuelle 
Sprachtest Delfin 4 wurde für Kita-Kinder abge-
schafft und durch eine kontinuierliche Beobachtung 
und Dokumentation der Sprachentwicklung ersetzt. 
Das Programm „Bildung braucht Sprache” unter-
stützte vor diesem Hintergrund ausgewählte Kitas 
und Grundschulen dabei, die Sprachbildung und -
förderung in ihren Einrichtungen dementsprechend 
weiterzuentwickeln – Hand in Hand mit Grundschu-
len und Eltern. Bis zum jetzigen Programmende im 
Dezember 2016 entstand ein Qualitätsentwicklungs-
instrument, das über das Programm hinaus als Leit-
faden für vergleichbare Entwicklungsvorhaben die-
nen soll. 
 
Übergangsgestaltung und Zusammenarbeit mit 
Eltern 
Wenn die Grundschullehrerin weiß, wie Leyla ihre 
türkische Muttersprache im Kitaalltag einbringt oder 
welche Bücher, Lieder und Reime der kleine Mathis 
schon kennt – dann hilft das nicht nur den Kindern 
beim Start in die Schule, sondern erleichtert auch die 
Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen. Eine enge 
Zusammenarbeit von Kita und Grundschule war 
daher die Voraussetzung für eine kontinuierliche 
kindliche Sprachbildung. Das bedeutete konkret: 
Beide Bildungseinrichtungen entwickeln ein gemein-
sames Verständnis von sprachlicher Bildung, erar-
beiten gemeinsame Konzepte und Maßnahmen und 
tauschen sich auch über die individuelle Entwicklung 

Das Modellprogramm „Bildung braucht Sprache“,  
2014 – 2016 im Kreis Warendorf  
(von Ursula Günster-Schöning, Prozessbegleiterin) 



 

 16 

Jahresbericht 2016 

des Kindes aus. So entsteht ein fließender Übergang 
von der Kita in die Grundschule. 
 
Vernetzung und Austausch auf Tandemebene in 
den Modelleinrichtungen im Kreis Warendorf 
Vier Kitas und vier Grundschulen aus dem Kreis 
Warendorf arbeiteten in Tandems zusammen. Sie 
vertieften ihre Kooperation und bildeten regionale 
Bündnisse. Alle Beteiligten eint das Interesse, die 
Arbeit der jeweils anderen Institutionen näher ken-
nenzulernen und gemeinsam Konzepte und Projekte 
zu entwickeln, um die Sprachbildung und -förderung 
im Alltag, im Übergang und mit Eltern gemeinsam zu 
gestalten. Folgende Projekte sind entstanden: 
 
Elisabeth-Kindergarten und Josefschule 
Gemeinsames Experimentieren im Übergang – „Wer 
fragt, der forscht! / Wer forscht, der fragt!“ Themen: 
Wasser, Zähne, Farben, Luft 
 

 
 
Kindergarten St. Marien und Overbergschule 
Sensibilisierung für Schriftsprache im Übergang –  
„Wörter und Schulbegriffe entdecken“  
Entwicklung einer Schreibwerkstatt und eines Schul-
begriffebuchs. 
 
Kindergarten St. Franziskus und Mosaikschule 
Gleiche Materialien im Übergang –  
„Bekanntes in der Schule wiederentdecken – sich als 

kompetenter Lerner erfahren können“ 
Erweiterung der vorschulischen Arbeit und Einbin-
dung von schulrelevanten Materialien. 
 
Kita Abenteuerland und Marienschule 
„Gemeinsam den Übergang planen und gestalten“ 
Entwicklung eines gemeinsamen Übergangskon-
zepts zur Gestaltung der vorschulischen Arbeit als 
Kooperationsmodell 
 
Auf Bündnisebene der Modelleinrichtungen im 
Kreis Warendorf konnten folgende Ziele umge-
setzt werden: 
 
 Auseinandersetzung mit und Entwicklung eines 

gemeinsamen Bildungsverständnisses 
 Entwicklung übergeordneter Ziele 
 Gemeinsame fachliche Weiterentwicklung 
 Austausch und Reflexion über die jeweilige und 

gemeinsame Arbeit 
 Entwicklung eines gemeinsamen Kooperati-

onsvertrags zwischen Kita und Grundschule 
 Entwicklung eines gemeinsamen Kooperati-

onskalenders zwischen Kita und Grundschule 
 gemeinsamer fachlicher Workshop zu Meilen- 

und Grenzsteine der sprachlichen Entwicklung 
und zu gezielten Unterstützungsmöglichkeiten 
aller Kinder 

 Abgabe eines Qualitätsversprechens für die 
weitere Arbeit als Tandem über das Pro-
grammende hinaus 

 
Unterstützung für die Modelleinrichtungen durch 
die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und die 
Stiftung Mercator: 
Die Sprachbildung in alle Situationen des Kitaalltags 
einzubetten und zu erkennen, wann ein Kind beson-
deren Unterstützungsbedarf hat – das erfordert lin-
guistische, didaktische und viele weitere Kenntnisse 
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und Fähigkeiten. Die Anforderungen sind enorm 
hoch. Es mangelt nicht an theoretischen Ansätzen. 
Die Herausforderung ist jedoch, diese praktisch im 
Kita- und Schulalltag umzusetzen. Deshalb erhielten 
die Modelleinrichtungen folgende Unterstützungsleis-
tungen von der Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung und der Stiftung Mercator: 
 
• regelmäßige Besuche vor Ort durch die Praxis-

begleiterin 
• fachlicher Input rund um Sprachbildung und -

förderung 
• Austausch auf Netzwerktreffen und bei gegen-

seitigen Hospitationen 
 

• Entwicklungsgelder für die Finanzierung kon-
kreter Maßnahmen und zur Anschaffung von 
Materialien 

 
Mit dieser Unterstützung durch die Stiftungen und 
dem großen Engagement in den Einrichtungen wur-
de das Projekt zu einem Erfolg. 
Die Beteiligten stellten im Rahmen einer gut besuch-
ten Transfer- und Abschlussveranstaltung am 
27.10.2016 vielen weiteren Kindertageseinrichtun-
gen und Grundschulen im Zuständigkeitsbereich des 
Amtes für Kinder, Jugendlichen und Familien im 
Kreis die Ergebnisse vor. 
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Die Stärkung der Mitwirkungsrechte der Eltern wird 
neben der tatkräftigen Arbeit der Elternbeiräte in den 
einzelnen Kindertageseinrichtungen im Jugendamts-
bezirk Warendorf zusätzlich durch die Tätigkeit des 
Kreiselternrates gelebt. 
Der Kreiselternrat wurde im Kindergartenjahr 
2011/2012 erstmals gewählt und hat seine Arbeit im 
Kindergartenjahr 2015/2016 erfolgreich fortsetzen 
können. 
 
Zu den Aufgaben des Kreiselternrates gehört die 
Interessenvertretung der Eltern. Dabei geht es um 
Angelegenheiten, die über die einzelne Tagesein-
richtung hinausgehen.   
 
Im Oktober 2015 wurde der Kreiselternrat neu ge-
wählt. Sandra Brinkmann wurde erneut zur Vorsit-
zenden gewählt. Sie resümiert das vergangene Jahr 
folgendermaßen: 
 
"Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr 
erfolgreich an unserer Arbeit seit Bestehen des Krei-
selternrates anknüpfen konnten. 
Das Jahr 2016 war für den Kreiselternrat sehr deut-
lich geprägt von der durchgeführten Elternbefragung. 
 
Wir haben uns neben intensiver Mitarbeit bei Erstel-
lung des Fragebogens, mit der Umsetzung befasst. 
 

Mit den Trägervertretern haben wir im Vorfeld in 
verschiedenen Gremien hierzu diskutiert und uns 
verständigt. 
In jeder Phase des Vorhabens war es uns wichtig, 
dieses den Eltern und auch Errichtungsleitungen 
bekannt zu machen. 
In den Städten und Gemeinden des Jugendamtsbe-
zirks Kreis Warendorf haben wir Elternbeiräte und 
Einrichtungsleitungen eingeladen, um zum einen die 
Arbeit des Kreiselternrates vorzustellen und zum 
anderen die Elternbefragung zu erklären und hierbei 
um entsprechende Unterstützung zu werben. Denn 
eine hohe Rückläuferquote bedeutet selbstverständ-
lich eine höhere statistische Signifikanz der Befra-
gungsergebnisse. 
Bei diesen Treffen und einhergehenden Diskussio-
nen wurden unterschiedlichste Haltungen zu der 
Elternbefragung deutlich. 
Aus unserer Sicht allerdings bereits der erste Schritt, 
um über Qualität und damit verbundenen Fragestel-
lungen vermehrt nachzudenken und zu diskutieren. 
Dieses erfolgte teilweise mit anderen Einrichtungslei-
tungen und mit Eltern(beiräten). 
 
Zu knapp 6000 Kita-Kindern im Kreis wurden die 
Fragebögen versendet. Wir sind stolz auf eine kreis-
weite Rückläuferquote von 53%. An dieser Stelle gilt 
unser Dank den Eltern, den Elternbeiräten vor Ort, 
den Trägervertretern und Einrichtungsleitungen, die 
diese Elternbefragung positiv begleitet und unter-
stützt haben. 
Außerdem freuen wir uns über die nahezu durchweg 
positive Einschätzung der Eltern. 
 
Selbstverständlich stellt die Sichtweise der Eltern nur 
eine Blickrichtung auf die „Qualität in Kitas“ dar. 
Umso wichtiger ist es im nächsten Schritt, dass Trä-
ger und Einrichtungsleitungen, aber auch die weite-
ren MitarbeiterInnen die Ergebnisse der Befragung 

Kreiselternrat 
(von Sandra Brinckmann, 1. Vorsitzende) 
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für ihre Einrichtung heranziehen, um darüber zu 
diskutieren, die unterschiedlichen Sichtweisen zu 
analysieren und somit einen weiteren Schritt Rich-
tung Qualitätsentwicklung in unseren Kitas zu gehen. 
Wir würden uns riesig freuen, wenn hierzu auch die 
Elternbeiräte mit einbezogen werden. Dieses stellt 
sicherlich eine Bereicherung in der internen Diskus-
sion dar! 
 
Der Bekanntheitsgrad des Kreiselternrates scheint 
sich durch die Elternbefragung erhöht zu haben. Wir 
werden vermehrt von Eltern(beiräten) kontaktiert, um 
bei speziellen Fragestellungen weiterzuhelfen. Die-
ses zeigt uns deutlich, dass die Eltern ihre Rechte 
nutzen wollen, sich einbringen möchten und der 
Kreiselternrat als kompetenter Ansprechpartner 
dient. 
 
Einen intensiven Einblick zum Qualitätsaspekt „Par-
tizipation von Kindern“ hat uns Matthias Bartscher 
bei unserem traditionell stattfindenden Workshop 
geben können.  
 
Der feste jährliche informative Austausch mit unse-
ren Landtags- und Kreistagsabgeordneten aus dem 
Kreis Warendorf wurde auch in diesem Jahr wieder 
von allen Beteiligten als gewinnbringend für ihre 
Arbeit beurteilt. 
 
Umso mehr freut es uns, dass über 60% der Einrich-
tungen bei der Wahl für den KER des KiTa-Jahres 
2016/2017 teilgenommen haben und wieder aus 
allen 10 Städten und Gemeinden des Zuständig-
keitsbereiches Elternvertreter für den Kreiselternrat 
gewählt werden konnten. 
 
Einen großen Dank möchte ich an dieser Stelle an 
Herrn Rüting und sein Team vom Jugendamt aus-

sprechen. Die fachliche und organisatorische Unter-
stützung ist für den Kreiselternrat äußerst hilfreich. 
Und allen Akteuren im Kreiselternrat ein herzliches 
Dankeschön für die geleistete Mitarbeit in einem 
sehr arbeitsintensiven Jahr." 

 
 

 
Der amtierenden KER für das Kita-Jahr 2016/2017. Die 
Wahl war am 02.11.2016. 
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Entwicklung des Landesmodellvorhabens 
 
Die erste Modellprojektphase des Landesprogramms 
KEKIZ endete planmäßig im September 2015. Im 
Jahr 2016 wurde vom Land NRW die zweite Modell-
phase des so genannten „Roll-Outs“ in geeigneter 
Form für alle Kommunen in NRW erarbeitet. Das 
Modellvorhaben firmiert seither mit dem Untertitel 
„Kein Kind zurücklassen! Für ganz Nordrhein-
Westfalen“. 
 
In der neuen Projektphase ab 2017 werden die bis-
herigen Modellkommunen, so auch der Kreis Wa-
rendorf, weiterhin beteiligt sein. Ziel ist, die gewon-
nenen Erkenntnisse sukzessive auf alle Kommunen 
in NRW zu übertragen. In einem ersten Schritt kom-
men 22 weitere Kommunen hinzu (z.B. Stadt Ahlen, 
Kreise Coesfeld und Steinfurt). So wird u.a. der in-
terkommunale Austausch weiter gefördert. Die „neu-
en“ Kommunen können von den bisherigen Modell-
standorten profitieren, bringen aber auch neue Im-
pulse mit ein. 
Die Grundstruktur des Modelvorhabens bleibt beste-
hen. 
 
Die Teilnahme des Kreises Warendorf an der Phase 
II des Landesprogrammes „Kein Kind zurücklassen“ 
schafft Raum für eine weitere Vertiefung und Präzi-
sierung des präventiven Ansatzes. 
 

Unabhängig vom Landesvorhaben ist im Kreis Wa-
rendorf das Thema Prävention allerdings seit Jahren 
fest verankert und nicht an projektbezogene Fristen 
gekoppelt. 
 
Weiterentwicklung der Präventionskette im Kreis 
Warendorf 
Mit den folgenden Schwerpunkten werden die Ent-
wicklungen in 2016 dargestellt: 
 
• Effektive Zusammenarbeit 
• Netzwerke Frühe Hilfen 
• Übergangsmanagement II 
• Medien- und Jugendschutz 
• Lebensphase Jugend 
 
Die Präventionskette: „Vom Kind her denken“ 
Das Thema Prävention ist im Kreis Warendorf Pro-
gramm. Mit dieser grundsätzlich an der Verbesse-
rung der Lebenssituationen bzw. -perspektiven von 
Heranwachsenden und Familien ausgerichteten 
Strategie wurde die Präventionskette im Kreis Wa-
rendorf im Jahr 2016 weiter ausgebaut. Dabei haben 
sich – ausgehend von der Maxime „vom Kind her 
denken“- Querschnittsaufgaben herausgebildet, die 
die Zusammenarbeit aller Fachkräfte aus Jugendhil-
fe, Schule, Gesundheitswesen und sozialer Siche-
rung erfordern. So bieten die Netzwerke frühe Hilfen, 
in enger Zusammenarbeit und gesteuert von Kreis, 
Kommunen und lokalen Einrichtungen sowie Schu-
len, einen festen Rahmen zur fortwährenden Über-
prüfung von Angebotsstrukturen und Bedarfen in den 
Städten und Gemeinden - mit dem Ziel, frühzeitige 
und bedarfsgerechte Unterstützungsangebote vor 
Ort vorzuhalten.  
 
  

Landesmodell „Kein Kind zurücklassen“ im Kreis Warendorf  
- Weiterentwicklung der Präventionskette 
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Prävention ist fest verankert 
Der Schwerpunktbereich soziale Prävention ist mit 
dem Sachgebiet Soziale Prävention und Frühe Hilfen 
im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien gefes-
tigt und organisatorisch verankert. Die Koordination 
der Netzwerke Frühe Hilfen und der Maßnahmen 
und Projekte in den Bereichen Jugendarbeit und 
Jugendhilfe – Schule laufen hier zusammen und 
werden eng mit der Jugendhilfeplanung abgestimmt. 
Vom Kind her gedacht beginnt das Spektrum der 
Aufgaben bei der Organisation des Angebotes Café 
Kinderwagen an 15 Standorten im Kreis Warendorf 
mit bis zu 450 Besuchern in der Woche. Ausgehend 
vom Café Kinderwagen – das auch für viele Flücht-
lingsfamilien einen ersten Anlaufpunkt zu Themen 
der Säuglingsversorgung bietet – haben sich in vie-
len Kommunen Brückenprojekte entwickelt, die da-
rauf ausgerichtet sind, Flüchtlingskinder und ihre 
Eltern auf den Kita-Besuch vorzubereiten. 
 
Im Café Kinderwagen erreichen alle Eltern und junge 
Familien mit Kleinkindern unkompliziert und verläss-
lich eine Hebamme und eine pädagogische Kraft. In 
ungezwungener Atmosphäre tauschen sie sich ein-
mal wöchentlich an 15 Standorten im Kreis Waren-
dorf mit anderen Eltern und den Fachkräften aus. 
Erwünscht sind alle Fragen rund um Kind und Part-
nerschaft. Die Fachkräfte geben Tipps zu den The-
men, die für die Eltern an diesem Tag besonders 
wichtig sind. Die frühe Förderung der Kinder und der 
elterlichen Kompetenzen stehen im Mittelpunkt. Das 
Café Kinderwagen ist im Sozialraum etabliert und 
wird von dem kommunalen Netzwerk Frühe Hilfen 
und Schutz unterstützt.  
 

Erfolgreich starten in der Grundschule 
Mit dem Übergangsmanagement II „Erfolgreich star-
ten“ ist 2016 eine weitere erzieherische Hilfe im 
Kontext Jugendhilfe – Schule erfolgreich eingeführt 
worden. Die Förderung durch pädagogische Fach-
kräfte des OGS Trägers im schulischen Vormittag 
der Grundschule nimmt Kinder besonders in den 
Blick, die im Übergang von der Kita in die Grund-
schule und der Schuleingangsphase von zusätzli-
cher Förderung besonders profitieren können.  
 
In der aufnehmenden Grundschule werden zum 
Zeitpunkt der Anmeldungen Informationen aus dem 
Einschulungsparcours, der Schuleingangsuntersu-
chung und aus der Abstimmung mit der abgebenden 
Kindertageseinrichtung zusammengeführt.  Die 
Grundschule entwickelt dann in Abstimmung mit den 
Eltern und den Fachkräften des OGS-Trägers auf 
Basis der vorliegenden Informationen eine individuel-
le Einschätzung zum Förderbedarf des Kindes. För-
derbereiche, die sich bereits in der Kindertagesein-
richtung gezeigt haben, werden so im schulischen 
Alltag aufgegriffen.  
 
Die Grundschule stellt unterrichtlichen Freiraum zur 
Platzierung der Förderangebote bereit und stellt 
schulische Ressourcen und Kompetenzen zur Ver-
fügung. Der OGS Träger bietet geeignete Förderan-
gebote an. Schulleitung, Schulaufsicht, Jugendamt 
und Gesundheitsamt klären in einem Verfahren 
schulbezogen die individuellen Bedarfe einzelner 
Kinder. Mit einem Beschluss durch das Amt für Kin-
der, Jugendliche und Familien können dann entspre-
chende Fördermaßnahmen eingeleitet werden. 
Grundlage der Förderung ist dann ein gemeinsam 
erstellter individueller Förderplan. 
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Im Einzelnen sind 2016 folgende Aspekte der Maß-
nahme umgesetzt worden: 
 
- Die Feststellung der individuellen Bedarfe über 

das Verfahren wird an mehr als 15 Schulen um-
gesetzt. 

- Die Förderanfrage wird von den Schulen mit 
Eltern und ggf. der abgebenden Kindertagesein-
richtung erarbeitet. 

- Das Entscheidungsgremium aus Jugendamt, 
Schulaufsicht, Inklusionskoordinator und Ge-
sundheitsamt legt mögliches Fördervolumen fest 

- Das Bildungs- und Teilhabepaket wird in der 
Förderanfrage angesprochen und die Option der 
Lernförderung geprüft. 

- Das Jobcenter hat hierzu alle bezugsberechtigten 
Familien angeschrieben und wirkt auf die Inan-
spruchnahme der Leistungen bei Vorliegen der 
Anspruchsgrundlage hin. 

- Schulleiter wurden über Entwicklungen beim 
Bildungs- und Teilhabepaket informiert.  

- Insgesamt etwa 120 Kinder im Schuljahr 2015-
2016 profitieren von dem Verfahren. 

 
Während in den Kommunen Ennigerloh, Telgte und 
Warendorf eine Verstetigung der Maßnahme an-
steht, wird das Verfahren 2017 schrittweise auf alle 
Kommunen ausgedehnt werden. Die Koordination 
und Konzeptumsetzung erfolgen durch eine sozial-
pädagogische Fachkraft, die im Amt für Kinder, Ju-
gendliche und Familien im Umfang einer Stelle ein-
gesetzt wird. Die Finanzierung der Koordinations-
fachkraft erfolgt aus Mitteln der Jugendhilfe und des 
Förderprogrammes „NRW hält zusammen“ des Lan-
des NRW.  
 

Förderung der Medienkompetenz von Kindern, 
Jugendlichen und Eltern  
Smartphones, Tablets und andere mobile Endgeräte 
sind zum ständigen Begleiter von Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen geworden. Die aktuelle JIM-
Studie 2016 zeigt, dass es im Altersverlauf  der 12 
bis 19Jährigen bei fast allen Geräten keine merkli-
chen Unterschiede zwischen dem Medienbesitz der 
jüngsten und dem der ältesten Befragten gibt. Neben 
vielen positiven Nutzungsmöglichkeiten gibt es aber 
auch Risiken und Gefahren der Mediennutzung und 
des ständig „Onlineseins“. Aus diesem Grund bietet 
das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des 
Kreises Warendorf unterschiedliche Projekte zur 
Förderung der Medienkompetenz an.  
 
Seit mehreren Jahren - und inzwischen fast flächen-
deckend im Zuständigkeitsbereich des Amtes - ist 
der Medienschutzparcours für die 4.Klassen der 
Grundschulen ein fester Bestandteil der Prävention. 
In Kleingruppen werden in Stationen Themen wie 
Kindersuchmaschine, Cybermobbing, Recht am 
eigenen Bild, Passwortschutz und App-
Berechtigungen auf spielerische Art und Weise ver-
mittelt. So wurden im Schuljahr 2015/2016 ca. 1650 
Schüler/innen erreicht. 
 
Erstmals in diesem Jahr hat das Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien als Projektträger für das 
Netzwerk Medien im Kreis Warendorf das Projekt 
„QR-Code erklärt Dir Deine Stadt“ an 13 offenen 
Ganztagschulen durchgeführt. Das Projekt fand 
entweder als wöchentliche Arbeitsgemeinschaft oder 
als Herbstferien Projekt statt. Die teilnehmenden 
Kinder haben sich mit der sicheren Nutzung von 
Smartphone, Tablets und dem Internet auseinander-
gesetzt. Nach Aneignung der inhaltlichen Grundla-
gen haben die Kinder eigene QR-Codes hergestellt 
und dabei Informationen über Institutionen aus ihrem 
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sozialen Umfeld verknüpft. Im Schuljahr 2015/2016 
haben die Mitglieder des Netzwerks Medien darüber 
hinaus Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen 
und Lehrer von zehn weiterführenden Schulen im 
Kreis Warendorf als Medienscouts ausgebildet. Die-
se Ausbildung wurde in den vergangenen Jahren 
von der Landesanstalt für Medien durchgeführt, 
deren Weiterfinanzierung für den Kreis Warendorf 
aber abgelehnt wurde.   
 
Für die Entwicklung der Medienkompetenz ihrer 
Kinder sind jedoch vor allem die Eltern entschei-
dend. Mit Beginn des Jahres 2017 wird das Projekt 
Elterntalk NRW die Angebote im Bereich Förderung 
der Medienkompetenz erweitern. Der Kreis Waren-
dorf ist einer von drei Modellkommunen in NRW.  
Elterntalk ist ein lebensweltorientiertes Präventions-
angebot, das alle Eltern – aus allen Bildungsmilieus 
und mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund – 
anspricht. In privater Atmosphäre treffen sich Eltern 
in Gesprächsrunden, um Erziehungsfragen rund um 
die Mediennutzung zu erörtern. Dieser Erfahrungs-
austausch wird von geschulten, ehrenamtlichen 
Moderatoren geleitet mit dem Ziel einer Befähigung 
der Eltern zum besseren Schutz ihrer Kinder im 
Sinne des § 14 SGB VIII. Durch die Ansiedlung der 
Gesprächsrunden im privaten Rahmen werden auch 
Zielgruppen erreicht, die sich bei institutionell ge-
bundenen Formen der Elternbildung eher zurückhal-
ten. Eltern sind Expertinnen und Experten in eigener 
Sache. Elterntalk bietet Informationen, Rahmen und 
Struktur für die Gesprächsrunden, aber keine ferti-
gen Lösungen. Es bietet Lern- und Kommunikations-
räume für die Entwicklung eigener Einsichten und 
Handlungsoptionen. Eine wertschätzende und res-
pektvolle Haltung gegenüber Eltern und ihrem All-
tagswissen ist hierbei grundlegend. 
 

Die Lebensphase Jugend: Der Blick auf einen 
eigenständigen Entwicklungsabschnitt  
 
Die Lebens- und Entwicklungsphase Jugend (ca. 12 
bis 25/27 Jahre) hält für die betroffenen jungen Men-
schen vielfältige Heraus- und Anforderungen sowie 
neue Themen bereit. Die jungen Menschen müssen 
zur  Bewältigung dieser Herausforderungen oftmals 
ganz neue Wege gehen. Etikettierungen wie „Politik-
verdrossenheit“ oder „Demokratiedistanz“ erweisen 
sich bei systematischer Betrachtung des Verhältnis-
ses der Jugend zu Politik und Demokratie häufig als 
zu kurz gegriffen. Um Jugendliche emotional, kogni-
tiv und durch positive Handlungserfahrungen in ihrer 
Rolle als engagierte und handelnde Demokraten zu 
stärken, sind formale, non-formale und informelle 
Bildungskontexte zu berücksichtigen.  
 
Der Kreis Warendorf als Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe wendet sich dieser Fragestellung ver-
stärkt zu. Zurückgegriffen werden kann hierbei si-
cherlich gut auf Projekte und Verfahren früherer 
Jahre (z.B. Kreisentwicklungsprogramm WAF 2030). 
 
Junge Menschen werden in dieser Phase mit einer 
Fülle neuer „Entwicklungsaufgaben“ konfrontiert. Im 
Mittelpunkt stehen das Erreichen eines Bildungsab-
schlusses, die berufliche Orientierung, Erlangung 
und Festigung persönlicher Autonomie und eine 
Vorstellung vom eigenen Lebensweg mit einer eige-
nen Identität. Eigenständige Jugendpolitik ist Zu-
kunftspolitik im Interesse von Jugendlichen und 
eröffnet gesellschaftliche Perspektiven.  
 
Im Rahmen der Landesförderinitiative „Praxisent-
wicklungsprojekte Kommunale Bildungslandschaften 
der kommunalen Jugendpflege“ (KJFP –Pos. 1.1.2), 
hat sich der Kreis Warendorf vorgenommen, die 
Entwicklung einer „Jugendpolitik“ mit dem generellen 
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gesetzlichen Auftrag zur Mitgestaltung der Freizeit 
und Bildungsmöglichkeiten sowie zum  Ermöglichen, 
Verstärken und Verstetigen von Beteiligungsstruktu-
ren von Kindern und Jugendlichen an den sie betref-
fenden Angelegenheiten nochmals in besonderer 
Weise zu verfolgen. Jugendpolitik nimmt sich zur 
Aufgabe, Räume für die Realisierung jugendspezifi-
scher Interessen, Orientierungen  und Handlungs-
formen zu eröffnen und zu sichern, damit die Le-
bensphase Jugend in ihrem Eigenwert im ländlichen 
Raum gestärkt wird.  
 
Im Jahr 2016  konnten bereits konkrete Angebote für 
Kinder- und Jugendliche mit Hilfe des Mediums Film 
realisiert werden. In Warendorf wurden die Themen-
inhalte der produzierten Kurzreportagen aufgenom-
men und mit Kommunalpolitik und Jugendlichen im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung in eine 
zukunftsweisende Richtung diskutiert. Ein eigener 
YouTube Kanal der Stadt Warendorf und Stadtju-
gendpflege entstand als Folgeprojekt.  
 

 
(Foto: Westfälische Nachrichten) 
 
Dieser soll als ein Sprachrohr und neue Form der 
Jugendbeteiligung (e-Partizipation) fungieren. In 
einem neu eingerichteten Medienangebot soll diese 
Plattform gepflegt werden sowie Medienkompe-
tenzerwerb stattfinden.  

Auch in Drensteinfurt wurde im Rahmen eines um-
fangreichen Angebotes der kommunalen Jugend-
pflege ein Filmprojekt durchgeführt und eine Form 
der Zukunftswerkstatt – die Macherwoche mit Ju-
gendlichen aus Drensteinfurt – durchgeführt. 
 
Für Februar 2017 ist ein weiteres Beteiligungsprojekt 
mit jugendpolitischen Videos und dem Medium Film  
in der Gemeinde Wadersloh geplant - in Kooperation 
mit der Landesarbeitsgemeinschaft Kunst und Medi-
en NRW. Jugendbeteiligung sowie das Medium Film 
und die Plattform der sozialen Medien schließen 
einander nicht aus. Eine eigenständige Jugendpolitik 
soll für ein gelingendes Zusammenspiel der Instituti-
onen und der Zivilgesellschaften im Sinne von allen 
Jugendlichen sorgen. Von hoher Relevanz sind 
hierbei Schule, Jugendhilfe und weitere Bildungsin-
stitutionen ebenso wie auch Kultur, Politik und Ver-
waltung sowie die Öffentlichkeit in der Kommune. 
Netzwerkarbeit als Instrument für Verwirklichungs-
prozesse, wie auch gute Kooperationsbeziehungen 
sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umset-
zung in den Kommunen. Ein kreisweiter Beteili-
gungsworkshop mit Vereinen, Verbänden und weite-
ren zentralen Akteuren der Jugendarbeit im Sinne 
einer AG §78 soll im Jahr 2017 den Blick auf die 
Lebensphase Jugend lenken. 
 
Die ressourcenorientiere Wahrnehmung der Jugend-
lichen - mit ihrer Stimme und ihren Kompetenzen - 
und der Jugendpflege, die anwaltschaftlich das 
Wohlergehen Jugendlicher als Ziel hat, erhält  durch 
den Handlungsrahmen „Eigenständige Jugendpolitik“ 
einen zentralen Stellenwert. 
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Mit Beginn dieses Jahres war das Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien  für mehr als 100 unbeglei-
tete, minderjährige Ausländer und ca. 400 geflüchte-
te Familien zuständig. 
 
Zum einen war und ist die Gruppe der unbegleiteten, 
minderjährigen Ausländer (UMA) zu versorgen. Zum 
anderen wurden und werden unterschiedliche  Hil-
febedarfe geflüchteter Familien zunehmend deutlich. 
 

So wurden im Verlauf des Jahres 2016 überwiegend 
minderjährige, männliche, unbegleitete Kinder und 
Jugendliche betreut. Die Altersspanne dieser Kinder 
und Jugendlichen erstreckt sich von 7 bis 18 Jahren. 
Die größte Gruppe von ihnen ist zwischen 16 und 17 
Jahre alt. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugend-
lichen kommt aus Syrien. Die übrigen Herkunftslän-
der sind Afghanistan, Irak, Albanien, Pakistan, Alge-
rien, Ghana, Guinea und Nigeria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Flüchtlinge – Herausforderungen für die Jugendhilfe 
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Um den sehr unterschiedlichen Herausforderungen 
der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer gerecht 
werden zu können, war es notwendig, die für diesen 
Bereich gewonnenen 3 Mitarbeiter (Fachteam UMA) 
vertiefend fortzubilden. Es galt neben den neuen 
gesetzlichen Regelungen auch den besonderen 
Anforderungen, mit denen die jungen Menschen vor 
dem Hintergrund ihrer Flucht und ihrer besonderen 
Bedarfe zu uns kamen, gerecht werden zu können. 
 
Das Fachteam UMA führte als Teil des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes für unbegleitete minderjährige 
Ausländer die erforderlichen Erstgespräche mit dem 
Kind/Jugendlichen durch. Der gesetzlichen Grundla-
ge entsprechend ist das Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien verpflichtet, dass dieses Erstgespräch 
durch zwei Fachkräfte geführt wird. In diesem Erst-
gespräch ist unter anderem mittels  eines umfassen-
den Fragenkatalogs, der in Zusammenarbeit mit dem 
Landesjugendamt entwickelt wurde, festzustellen, ob 
der junge Mensch minderjährig und damit durch das 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zu be-
treuen ist.  
Die gute Kooperation mit vereidigten Dolmetschern 
unterschiedlicher Sprachrichtungen war zu organi-
sieren.  
Aufgrund der (zu Beginn) bestehenden Sprachbarri-
eren erforderten diese Gespräche sehr viel Zeit, 
zudem ein hohes Maß an Sensibilität und Einfüh-
lungsvermögen sowie eine hohe kommunikative 
Kompetenz. Einige junge Menschen sprachen rudi-
mentär Englisch; andere sprachen einen besonderen 
Dialekt ihres Herkunftslandes, der es besonders 
schwer machte, den geeigneten Dolmetscher zu 
finden. 
 

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien hat 
mit unterschiedlichen freien Trägern der Jugendhilfe 
stationäre Einrichtungen konzipiert und organisato-
risch begleitet. 
 
Praxis und Ziele der Arbeit mit den unbegleiteten 
minderjährigen Kinder und Jugendliche stellen die 
Jugendhilfe zum Teil vor völlig neue Anforderungen. 
Vor allem die Mitarbeiter unterliegen vielfachen Her-
ausforderungen. Das Arbeiten mit dieser Gruppe 
stellte für alle Beteiligten eine neue Herausforderung 
dar. 
Es mussten Verfahren zur Bewältigung neuer Anfor-
derungen und Fragestellungen entwickelt werden. 
So kamen die jungen Menschen häufig aus intakten 
und liebevoll sorgenden Familien, die aus ihrer ver-
zweifelten Not heraus z B. ihren ältesten Sohn mit 
den ihnen möglichen Mitteln auf die Flucht in die für 
sie einzig denkbare Zukunft schickten. 
Hier wird nachvollziehbar, dass es für die Minderjäh-
rigen von immenser Bedeutung ist, Kontakt zur Fa-
milie herstellen zu können. Der immer wieder geäu-
ßerte Wunsch ist es, die weitere Familie wiederzu-
sehen – möglichst vereint in Deutschland – wo sie 
sich sicher fühlen. 
 
Das Ziel, die betroffenen jungen Menschen im Sozi-
alraum zu integrieren, wurde durch Aktivierung und 
Vernetzung sozialer Ressourcen vielfach erreicht. So 
wurde die Zusammenarbeit mit anderen Institutio-
nen, Behörden und Leistungserbringern intensiviert.  
 
Das besondere Engagement der vielen Ehrenamtli-
chen in der Flüchtlingshilfe ist besonders zu erwäh-
nen. In allen Städten und Gemeinden des Kreises 
wurden Bürgerinnen und Bürger aktiv, ein besonde-
res Zeichen zivilgesellschaftlichen Engagements und 
solidarischer Verantwortung.  
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Es konnten z.B. über die Flüchtlingshilfe Sportschu-
he und Fahrräder organisiert werden. Die Sportver-
eine im Kreis Warendorf haben sich durch ihre un-
terschiedlichen Aktivitäten der jungen Menschen 
angenommen. Andere Unterstützungsgruppen ste-
hen im Kontakt mit den Jugendlichen.  
 
In der pädagogischen Arbeit mit den unbegleiteten 
Minderjährigen wurde z.B. an dem hiesige Rollen-
verständnis mit Blick auf die Gleichberechtigung von 
Frau und Mann sowie die Heranführung an hier 
geltende Regeln und Normen mit neuen Konzepten 
gearbeitet.  
 
Zugang zu Sprach- und Bildungsangeboten stellen 
weitere Förderungsaspekte  dar. Für jeden der be-
troffenen unbegleiteten jungen Flüchtlinge wurde ein 
individueller Hilfeplan aufgestellt, der kontinuierlich 
fortgeschrieben wird. 
 
Für einige geflüchtete Minderjährige wurde die Be-
treuungen in Gastfamilien als sinnvoll und geeignet 
angesehen. 
Geeignete Familien wurden auf ihre Aufgabe im 
Rahmen von eigens entwickelten Schulungen vorbe-
reitet. 
Die Schulungen wurden mit verschiedenen Koopera-
tionspartnern durchgeführt  Die kontinuierliche, fach-
liche Begleitung erfolgt durch das Fachteam UMA 
mit Unterstützung durch den Pflegekinderdienst des 
Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. 
 
Der Zugang zu Schul- und Berufsausbildung wurde 
den jungen Menschen unter Mitwirken der beteiligten 
Behörden und von Fachleuten ermöglicht. Hierbei 
zeigte sich, dass die bestehenden  lokalen Netzwer-
ke im Bildungssystem eine zentrale Rolle zum guten 
Gelingen der Integration beigetragen haben. 
 

Der Allgemeine Soziale Dienst des Amtes für Kinder, 
Jugendliche und Familien wendet sich den besonde-
ren Bedarfen von geflüchteten Familien zu. 
 
Zu sehen ist, dass die im Kreis Warendorf lebenden 
Familien mit einem Flüchtlingshintergrund zunächst 
Familien sind wie jede andere auch. Der Familien- 
und Erziehungsalltag ist zu bewältigen und zu  ge-
stalten.  Hinzu kommen die Anforderung der Verar-
beitung der Fluchterfahrungen und der nicht immer 
einfache Integrationsprozess. Hierbei benötigen sie 
Beratung, Unterstützung und ggf. weitergehende 
Hilfen. Kurz: es geht darum, die Zugänge zum Leis-
tungssystem der Jugendhilfe herzustellen u.a. 
 

• Tagesbetreuung 
• Alltagsbewältigung 
• Hilfen zur Erziehung 
• Soziale Kontakte und Begleitung 

 
Andererseits muss das Leistungssystem der Ju-
gendhilfe gleichermaßen in der Lage sein, diesen 
Anforderungen auch entsprechen zu können. Dieses 
erfordert die quantitative und qualitative Weiterent-
wicklung. Besonders gefordert sind die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im ASD, die mit Blick auf die 
große Zahl der geflüchteten Familien z. T. vor ganz 
neue Anforderungen und Problemanfragen gestellt 
werden. So wird z. B. das Thema des Schutzes von 
Kindern und Jugendlichen im Kontext kultureller 
Prägungen in den Herkunftsfamilien eindeutig zu 
diskutieren und konsequent im erforderlichen Falle 
umzusetzen sein. 
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Mit gelingender Kooperation zwischen Ehrenamt und 
dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien konn-
ten Betreuungen von Kindern, Spracherwerb, Anbin-
dung in Sportvereinen und Freizeitgestaltung organi-
siert und begleitet werden. 
In einzelnen Familien kam es zu gewalttätigen Aus-
einandersetzungen und damit auch vereinzelt zu 
Trennungen der Eltern. 
 

Hier begleitete das Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien Eltern und unterstützte bei der Gestaltung 
der Umgangssituation. Familien mit besonderem 
Hilfebedarf wurden neben beraterischer Hilfe auch 
aufsuchende Hilfen erschlossen. 
Alleinerziehenden Elternteilen wurden Wege zu 
niedrigschwelligen Hilfen ermöglicht sowie  die Be-
treuung der Kinder und Integration im Sozialraum 
geebnet. 
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Vormundschaften 
 
Alle unbegleiteten jungen Flüchtlinge erhalten einen 
Vormund zur rechtlichen Vertretung. Bestellt wird 
zunächst das Amt für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien als Vormund. Übertragung auf ehrenamtlich 
tätige Vormünder und freie Träger der Jugendhilfe 
sowie Berufsvormünder sind möglich und wird ange-
strebt. Der Vormund stellt u.a. sicher, dass der junge 
Flüchtling sein Interesse im Asylverfahren wahrneh-
men kann, gut versorgt und gefördert wird und die 
Chancen zur Zusammenführung der Familie genutzt 
werden können. 
 
Die gerichtlichen Verfahren waren zu begleiten und 
die komplexen Aufgaben des Vormundes zu erfüllen. 
Auch hier wurde deutlich, dass aufgrund der unter-
schiedlichen Sprachen der jungen Menschen ein 
hohes Maß an Organisation und Kooperation mit 
Dolmetschern und weiteren Kooperationspartnern 
erforderlich ist. Gespräche sind ebenso mit einem 
hohen Maß an Sensibilität und Einfühlungsvermögen 
zu führen. Die rechtliche Situation ist häufig für die 
jungen Menschen nur schwer nachvollziehbar.  
Erst mit der Zeit und dem unermüdlichen Werben um 
Verständnis und Aufklärung des Amtsvormundes 
entwickelt sich ein gewisses Vertrauen der Mündel 
zum Vormund. 
 
Da bereits Ende des Jahres 2015 absehbar war, 
dass die Zahlen der geflüchteten Minderjährigen 
weiter hoch bleiben oder sogar noch ansteigen, 
wurde aktiv vom Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien dafür geworben, dass sich Einzelpersonen 
bereiterklären, eine Vormundschaft im Ehrenamt zu 
übernehmen. Über 80 Personen besuchten die In-
formationsveranstaltung. 55 Personen wurden zur 
Übernahme des Amtes als Vormund im Ehrenamt 
geschult. In ca. 10 Einzelfällen bestand kein Schu-

lungsbedarf, weil aus dem persönlichen Kontext 
heraus das Wissen für die Führung einer Vormund-
schaft schon vorhanden war. Sukzessive gelingt es, 
die vormundschaftlichen Aufgaben auf die oder den 
ehrenamtlich Tätigen zu übertragen. Die gesetzlich 
vorgesehene Unterstützung der ehrenamtlichen 
Vormünder (§ 53 SGB VIII) wird seit dem 1.2.16 mit 
einem 0,75 Stellenanteil abgedeckt. 
 
Die Zusammenarbeit mit Vereins- und Berufsvor-
mündern wurde in diesem Jahr weiter ausgebaut. Es 
wurden  spezielle Fortbildungsangebote im Bereich 
des Asyl- u. Aufenthaltsrechts, der Integration der 
UMA und Fragen zu kulturspezifischen Hintergrün-
den für die Amts-, Ehrenamtlichen-, Vereins- u. Be-
rufsvormünder organisiert. 
 
Die Vernetzung aller beteiligten Vormünder wurde  
ausgebaut. Hierzu wurde speziell ein Stammtisch für 
die Vormünder der UMAs gegründet und kontinuier-
lich begleitet. 
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Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) ist eine Maßnahme 
zur außergerichtlichen Konfliktschlichtung. Im Kreis 
Warendorf wird der TOA für Jugendliche und Her-
anwachsende seit dem Jahr 2000 durch die Fach-
stelle für Täter-Opfer-Ausgleich und Konfliktregelun-
gen, in Trägerschaft des SKM – Katholischer Ver-
band für soziale Dienste im Kreisdekanat Warendorf 
e.V., angeboten. 
 
Straftaten ereignen sich nicht selten im Rahmen 
eines Konfliktgeschehens zwischen zwei oder meh-
reren Personen. Im Gegensatz zur traditionellen 
Tatverarbeitung nur zwischen Justiz und Täter ist 
das Ziel des Täter-Opfer-Ausgleichs das Aufgreifen 
und im gelungenen Fall das Aufarbeiten der Tatfol-
gen sowie des Grundkonflikts mit den unmittelbar 
Beteiligten. 
 
Der Vermittler oder Mediator arbeitet im Spannungs-
feld zwischen zwei oder mehreren Konfliktparteien.  
Er unterstützt sie dabei, eigenverantwortliche Lösun-
gen zu entwickeln. Der Vermittler trägt dabei die 
Verantwortung für den Prozess des Ausgleichs. Er 
stärkt die Autonomie der Parteien, ermöglicht eine 
konstruktive Kommunikation zwischen den Betroffe-
nen und strukturiert und kontrolliert den Ausgleichs-
prozess. 
 
Eine qualitativ gute Vermittlungstätigkeit misst sich 
allerdings nicht nur am Zustandekommen eines 
Ausgleichs. Bereits die Klärung, ob der Täter-Opfer-
Ausgleich für die Betroffenen die geeignete Umge-
hensweise mit dem Vorfall oder Konflikt ist, kann 
gelungene Konfliktberatung sein. 
 

Bei einem durchgeführten TOA soll Folgendes er-
reicht werden: 

• Eine einvernehmliche Regelung zwischen 
Beschuldigten und Geschädigten 

• Beide Seiten sehen ihre Anliegen als be-
rücksichtigt an 

• Die Reduzierung von Konfliktfolgen und 
Folgekonflikten (Prävention) 

• Die Gewährleistung der Autonomie der 
Konfliktparteien 

• Die Erfüllung vereinbarter Regelungen 
• Die Vermeidung von Ungerechtigkeiten 

 
Sind diese Bedingungen erfüllt, betrachten die Kon-
fliktparteien den Konflikt in der Regel als erledigt. 
 
Im Berichtsjahr arbeiteten die Mitarbeiter der Fach-
stelle für Täter-Opfer-Ausgleich des SKM in 13 Fäl-
len mit insgesamt 16 Beschuldigten und 17 Geschä-
digten. 
Das Spektrum der Delikte reichte von einer Bedro-
hung über Körperverletzung bis hin zu Sachbeschä-
digungen. 
Im Großteil der Fälle konnten die Konfliktparteien bei 
Suche nach einer einvernehmlichen Lösung des 
zugrunde liegenden Konflikts erfolgreich unterstützt 
werden. 
 

In der Regel werden die Fälle über die zuständige 
Jugendgerichtshilfe an die Fachstelle für TOA ver-
mittelt. Es besteht aber immer auch die Möglichkeit, 
dass sich die Betroffen selbst an die Fachstelle wen-
den können, so wie in einem Fall geschehen, wo ein 
junger Mann wenige Tage nach einer begangenen 
Sachbeschädigung (Vandalismus) sich selbst an die 
Fachstelle gewendet hatte, mit der Frage, was er tun 
könne, um den Schaden wieder gutzumachen. In 
diesem Fall konnte dann sehr zeitnah mit den Ge-
schädigten Kontakt aufgenommen werden und in 

Täter-Opfer-Ausgleich für jugendliche Straftäter 
(von Reinhold Löbbert,  Geschäftsführung SKM e.V.) 
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einem Ausgleichsgespräch mit beiden Seiten eine 
Lösung erarbeitet werden, die die Geschädigten 
ausgesprochen zufrieden stimmte und bei dem Be-
schuldigten, neben dem guten Gefühl, einen began-
genen Fehler wieder gut gemacht zu haben, einen 

Denkprozess über eigenverantwortliches Handeln in 
Gang gesetzt hat. 
Dieses Beispiel gibt ein zentrales Anliegen des TOA 
gut wieder, nämlich die Wiederherstellung des sozia-
len Friedens. 

 

 
Die Zahl 13 gibt die Gesamtzahl der in 2016 für das 
Kreisjugendamt bearbeiteten Fälle wieder. In einigen 
Fällen waren mehrere Täter beteiligt, so dass mit 
insgesamt 15 Tätern, bzw. Beschuldigten gearbeitet 
wurde. Von den 16 Tätern waren 15 männlich und 
eine weiblich. Die Auswertung bezieht sich auf die 
Fallzahlen 
 
Deliktstruktur: * 
Körperverletzung:   3 
Beleidigung:   2 
Falsche Verdächtigung:  2 
Sachbeschädigung:  5 
Bedrohung:   1 
Diebstahl:   4 
(*Mehrfachnennungen möglich) 
 

 
 
 

 
 
 
Gesamt-
fälle 
 

 
 
 
Einigung im 
Vorfeld 

 
 
 
TOA erfolgreich 
durchgeführt 

TOA nicht zustande gekommen 
weil: 

 
 
 
In Bear-
beitung 

 
Täter 
nicht 
bereit 

 
Opfer 
nicht 
bereit 

 
Rückgabe 
nicht  
geeignet 

 
1 

 
0 

 
0 

 
13 

 
0 

 
9 

 
1 

 
3 
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Nach Inkrafttreten der Novelle zum Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz ( BEEG ) zum 01.07.2015 
gab es im Kalenderjahr 2016 keine wesentlichen 
Gesetzesänderungen. 
Durch die Komplexität des Gesetzes mit der Mög-
lichkeit Basiselterngeld, Elterngeld Plus, sowie auch 
Partnerschaftsbonusmonate zu beantragen, hat sich 
der Beratungsaufwand erheblich erhöht.  
Viele Paare suchen schon vor der Geburt das Kreis-
haus auf, um sich vor Ort in einem Gespräch beraten 
zu lassen. Auch werden die Anträge gerne persön-
lich abgegeben, um sie direkt auf Vollständigkeit 
prüfen zu lassen.  
 
Ein großer Anteil der Arbeitszeit der Sachbearbeite-
rinnen in dem Sachgebiet entfällt somit auf die tele-
fonische und persönliche Beratung der Antragsteller.  
 
Im Rahmen der Sachbearbeitung werden Bescheide 
über die Höhe und Dauer des Elterngeldanspruchs 
erstellt. Vorläufig gezahltes Elterngeld wird endgültig 
festgestellt. 
 
Im Jahr 2016 wurden 3217 Anträge auf Elterngeld 
gestellt. Das sind 143 Anträge mehr als im Kalender-
jahr 2015, ein Anstieg um 4,4 %.  
 
Bewilligt werden konnten 3135 Anträge. Dabei wur-
den 2317 Bescheide an Mütter und 818 Bescheide 
an Väter erteilt. 
 
Somit steigt der prozentuale Anteil der Väter von 
25,75 % im Jahr 2015 auf 26,09 % im Jahr 2016. 
 
Der bundesweite Trend, der Anstieg der Anträge der 
Väter, ist auch im Kreis Warendorf zu beobachten.  
 
In 18 Fällen erfolgte eine Ablehnung des Antrages. 
 

Neuberechnungen während des Elterngeldbezuges 
oder endgültige Feststellung nach Ablauf des Bezu-
ges wurden in 798 Fällen vorgenommen. 
 
Bewilligt wurde Elterngeld im Jahr 2016 in Höhe von 
rund 19,02 Mio. Euro.  
Das sind rund 1,2 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. 
 
Die Antragsbearbeitung erfolgte zeitnah und ohne 
große Verzögerungen.  
 
Gegen insgesamt 30 Bescheide wurde im Jahr 2016 
Widerspruch erhoben. Dies entspricht einer Quote 
von unter 1 %. 
 
17 Widersprüchen konnte abgeholfen werden. 7 
Widersprüche wurden durch Erteilung eines Wider-
spruchsbescheides von der Bezirksregierung Müns-
ter zurückgewiesen und 3 Widersprüche wurden 
zurückgenommen. Die restlichen Widersprüche 
werden derzeit noch bearbeitet. 
 
In den Rathäusern der Städte Ahlen und Beckum 
werden nach wie vor Sprechtage zu den Gesetzes-
bereichen Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
und Schwerbehindertenrecht angeboten, die vielfach 
in Anspruch genommen wurden, um dort die Anträge 
abzugeben.  
 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)  
einschließlich Betreuungsgeld 
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Betreuungsgeld 
Mit Urteil vom 21.07.2015 hat das Bundesverfas-
sungsgericht die Vorschriften der §§ 4a bis 4d BEEG 
für nichtig erklärt. Dem Bundesgesetzgeber fehlt die 
Gesetzgebungskompetenz für das Betreuungsgeld, 
so die Begründung des Ersten Senates des Bundes-
verfassungsgerichtes. 
 
Ab sofort (Stichtag 21.07.2015) konnten keine Bewil-
ligungen in Betreuungsgeldangelegenheiten mehr 
ausgesprochen und entschieden werden.  
 
Bereits positiv beschiedene Betreuungsgeldbeschei-
de bleiben durch die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichtes unberührt. Die Auszahlung erfolgt 
wie im Bescheid festgestellt.  
 

 
Bewilligtes Betreuungsgeld wurde im Jahr 2016 in 
Höhe von 1.745.025 Euro aufgezahlt.  
Im Jahr 2015 lag dieser Betrag noch bei 3.582.975. 
Euro. 
 
In 339 Fällen wurden Neuberechnungen vorgenom-
men, da für die Kinder vorzeitig eine Kinderbetreu-
ung in Anspruch genommen wurde. 
 
Informationsveranstaltungen und Vorträge zum El-
terngeld- und Elternzeitgesetz, zum Elterngeld Plus 
und den Partnerschaftsbonusmonaten sowie zum 
Betreuungsgeld wurden auch im Kalenderjahr 2016 
vielfach von Schwangerschaftsberatungsstellen, 
Hebammenpraxen und Familienbildungsstätten des 
Kreises in Anspruch genommen. 
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Die Öffentlichkeit und (Kommunal-)Politik erwarten 
von der Verwaltung eine qualitativ gute und bedarfs-
gerechte Leistungserbringung der Jugendhilfe. Diese 
vielfältige Aufgabenwahrnehmung und Leistungsge-
staltung bedingten weiterhin einen vergleichsweisen 
hohen finanziellen Mitteleinsatz. Das Ausgabeverhal-
ten unterliegt dabei stets einer transparenten und 
nach fachlichen Maßstäben kontrollierten Haushalts-
führung.  
 
Dieser allgemeine Grundsatz wird durch das Amt für 
Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Wa-
rendorf ganz besonders beachtet. Der erforderliche 
Mitteleinsatz in der Jugendhilfe stellt aus Sicht der 
Kommunen eine erhebliche finanzielle Belastung 
dar. Während die Ausgaben für die Kinder- und 
Jugendhilfe im Jahr 2015 in NRW um 5,7 Prozent 
gestiegen sind, konnte der Kreis Warendorf seine 
Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr stabil halten 
(vgl. Eildienst LKT NRW, Heft Nr. 1/2017, 13.60.10). 
Das vorläufige Jahresergebnis 2016 weist jedoch 
eine leichte Steigerung von derzeit 2,6 % auf.  
 

Die Ausgaben der Jugendhilfe stehen dabei nicht zur 
freien Disposition. Alle zu tätigenden Ausgaben der 
Jugendhilfe erfüllen einen unmittelbaren bzw. mittel-
baren Rechtsanspruch auf der Grundlage des Kin-
der- und Jugendhilferechtes (SGB VIII). Die Verwal-
tung ist gefordert, die Kostenentwicklung konsequent 
zu beobachten, Steuerungs- und Optimierungsmög-
lichkeiten zu nutzen und im Ergebnis strikt kosten-
günstig zu handeln. Dem Amt für Kinder, Jugendli-
che und Familien stehen hierzu verschiedene Optio-
nen zur Verfügung: 
 
• Finanz- und Fachcontrolling als Basisstandard 
• Verbindliche (konsequente) Steuerung der Hil-

fen zur Erziehung 
• Teilnahme am IKO-Vergleichsring seit 2006 (wie 

entwickeln sich die Kosten im Vergleich) 
• Kostengünstige, jedoch fachlich angemessene 

Leistungsvereinbarungen mit den Trägern der 
freien Jugendhilfe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kosten der Jugendhilfe 

 

        

             

             

          

            

             

         

          

 

        

             

             

          

            

             

         

          

vorläufiges 
RE* Ansatz

Aufgabenbereich 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kindertagesbetreuung 13.269.500 € 13.284.446 € 12.585.993 € 13.888.705 € 14.378.298 € 14.128.377 € 14.817.564 € 15.230.719 €

ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung 8.875.467 € 9.658.813 € 9.794.618 € 9.420.060 € 9.590.772 € 9.497.945 € 9.151.518 € 9.487.523 €

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 863.685 € 909.244 € 1.019.197 € 1.203.896 € 1.370.986 € 1.573.383 € 1.498.651 € 1.623.508 €

Familien- und Jugendgerichtshilfe 854.933 € 822.797 € 902.628 € 993.667 € 910.407 € 836.652 € 897.377 € 963.297 €

Frühe Hilfen, Familienbildung und Jugendförderung 411.616 € 669.518 € 795.677 € 832.129 € 1.559.987 € 1.697.640 € 1.978.189 € 2.012.407 €

weitere Leistungen des AKJF (UVG, Beratung) 1.655.122 € 1.117.032 € 1.183.663 € 1.504.388 € 1.357.281 € 1.376.270 € 1.535.596 € 1.588.471 €

Zuschussbedarf insgesamt 25.930.324 € 26.461.850 € 26.281.776 € 27.842.845 € 29.167.731 € 29.110.267 € 29.878.896 € 30.905.925 €

  

Entwicklung des Zuschussbedarfes des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien 

Rechnungsergebnisse
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Hauptkostenträger sind die Ausgaben im Bereich der 
Tagesbetreuung für Kinder sowie die Hilfen zur Er-
ziehung.  
 
Der Mittelaufwand im Bereich der Tagesbetreuung 
für Kinder bildet den kostenintensivsten Ausgaben-
bereich. Zwar weist das vorläufige Rechnungser-
gebnis 2015 gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 
einen Rückgang des Zuschussbedarfes aus. Dies 
gilt für das Haushaltsjahr 2016 allerdings schon nicht 
mehr, da von einer wesentlich höheren Inanspruch-
nahme der Plätze in der Tagesbetreuung und Ta-
gespflege auszugehen ist. Bedingt ist dieses sicher-
lich auch durch die zunehmende und wünschens-
werte Inanspruchnahme der Tagesbetreuung durch 
Flüchtlingsfamilien. Hingegen entwickeln sich die 
Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung auf ei-
nem hohen Niveau eher moderat. Letztendlich ist 
dieses auch dem Bemühen des Kreises Warendorf 
geschuldet, in den präventiven und niederschwelli-
gen Hilfebereich zu investieren (Frühe Hilfen, OGS, 
Übergangsmanagement II).  
 

Die Finanzierung der Jugendhilfe im Kreis Warendorf 
(Einzugsbereich des Amtes für Kinder, Jugendliche 
und Familien) orientiert sich am sogenannten Hebe-
satz der Jugendamtsumlage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deutlich wird, dass sich der Hebesatz im Einzugsbe-
reich des Amtes für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien gegenüber dem Jahr 2017 leicht abgesenkt hat. 
Im Vergleich verschiedener Kreisjugendämter ergibt 
sich sogar ein deutlicher Unterschied in der Höhe 
der Hebesatzentwicklung. Der Kreis Warendorf er-
reicht im Vergleich den niedrigsten Umlagesatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,70% 17,00%

24,40%

20,22%

0%

10%

20%

30%

Kreis Warendorf niedrigster
Umlagesatz

höchster Umlagesatz Durchschnitt

Hebesatz der Jugendamtsumlage 2016
(Vergleich der Kreise Borken, Coesfeld, Gütersloh, Hochsauerlandkreis, Höxter, 

Paderbron, Siegen-Wittgenstein, Soest, Steinfurt, Unna und Warendorf)

17,50% 17,50%

24,39%

20,47%

0%

10%

20%

30%

Kreis Warendorf niedrigster
Umlagesatz

höchster Umlagesatz Durchschnitt

Hebesatz der Jugendamtsumlage 2017
(Vergleich der Kreise Borken, Coesfeld, Gütersloh, Hochsauerlandkreis, Höxter, 

Paderbron, Siegen-Wittgenstein, Soest, Steinfurt, Unna und Warendorf)



 

 38 

Jahresbericht 2016 

Der Kreis Warendorf ist seit dem Jahr 2006 Partner 
im landesweiten Vergleichsring Jugendhilfe der 
KGSt (IKO-Vergleichsring). An der aktuellen 5. 
Projektphase (Erhebung 2014 und 2015) nehmen 
zehn Kreise aus Nordrhein-Westfalen teil. Zu den 
Teilnehmern gehören auch sämtliche Münsterland-
kreise, sodass ein regionaler Vergleich möglich ist. 
 
Im Vergleichsring wurde ein Kennzahlensystem für 
den Bereich der Hilfen zur Erziehung entwickelt.  
 
Die Kennzahlen enthalten keine Angaben zur Wirk-
samkeit oder Zielerreichung einer Hilfe. Die Kosten-
transparenz und -entwicklung stehen im Vorder-
grund des Vergleichsringes. Mittelbar ergeben sich 
allerdings Hinweise auf die Qualität der Hilfen. 
Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Daten 
werden von jedem Teilnehmer eigenständig getrof-
fen.  
 
Hintergrund der Teilnahme des Kreises Warendorf 
ist es, steuerungsrelevante Informationen aus dem 
interkommunalen Vergleich zu gewinnen und hier-
von entsprechende Handlungsgrundsätze abzulei-
ten. Die Auswertungen des Vergleichsringes dienen 
als Grundlage für die Schwerpunktsetzungen und 
die strategische Ausrichtung der Arbeit des Amtes 
für Kinder, Jugendliche und Familien. Durch die 
Diskussion der Ergebnisse mit den Teilnehmern 
können zudem neue Impulse und Anregungen für 
die tägliche Arbeit gewonnen werden. 
 
Ausgewertet werden neben den ambulanten und 
stationären Hilfen zur Erziehung auch die Eingliede-
rungshilfen gemäß § 35 a SGB VIII. Zu den ausge-
werteten ambulanten Hilfearten gehören die Hilfen 
zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 und 3 SGB VIII ff. 
(soziale Gruppenarbeiten, Erziehungsbeistand-
schaften, sozialpädagogische Familienhilfen, inten-

sive sozialpädagogische Einzelbetreuungen) sowie 
die ambulanten Eingliederungshilfen nach § 35 a 
SGB VIII. Bei den stationären Hilfearten werden die 
Heimerziehungen nach § 34 SGB VIII, die Vollzeit-
pflegen nach § 33 SGB VIII sowie die stationären 
Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII ausge-
wertet. Für alle Hilfearten werden dabei differenzier-
te Kennzahlen, z.B. nach Anzahl und Dauer der 
Fälle, Eintritts- und Beendigungsalter der jungen 
Menschen, Geschlechterquoten und Kostenstruktur 
der einzelnen Hilfen, ermittelt.  
 
Nachstehend werden einige Kennzahlen vorgestellt. 
In den Übersichten ist jeweils das Ergebnis des 
Kreises Warendorf im Vergleich zum Median (Zent-
ralwert) sowie zum Minimal- und Maximal-Wert der 
teilnehmenden Jugendämter dargestellt. Die Daten-
lage bezieht sich auf die Ergebnisse der fünften 
Projektphase (Datenlage 2015). Der Kreis Waren-
dorf wird auch an der 6. Projektphase (2016 und 
2017) teilnehmen. Die Datenerhebung für das abge-
laufene Jahr 2016 läuft bereits. Hierzu wird Ende 
Juni das nächste Arbeitstreffen stattfinden. 
 
1. Anteil der betreuten jungen Menschen in allen 
Hilfen an der Bevölkerung im Alter von 0 – 20 
Jahre 
 
In der ersten Übersicht wird der Anteil der durch das 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien betreuten 
Kinder und Jugendlichen an der Gesamtbevölke-
rung im Zuständigkeitsbereich veranschaulicht. 
 
  

Kostenentwicklung im Vergleich 
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Die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung 
sowie von Eingliederungshilfen beträgt im Jahr  2,68 
%. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Inanspruch-
nahme leicht rückläufig, obwohl die Anzahl der 
Jungeinwohnerzahl im Zuständigkeitsbereich – 
siehe Statistikteil am Ende des Jahresberichtes – 
leicht gestiegen ist. Der Kreis Warendorf erreicht im 
Vergleich den Maximalwert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insgesamt nahmen im Jahr 2015 mehr männliche 
junge Menschen Hilfen zur Erziehung in Anspruch. 
Diese Entwicklung ist auch bei den anderen Ju-
gendämtern im Vergleich erkennbar. Insbesondere 
im Bereich der Eingliederungshilfen nach § 35 a 
SGB VIII ist die häufigere Inanspruchnahme deut-
lich:  
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2. Ø-Kosten aller Hilfearten pro Einwohner im 
Alter von 0 bis 20 Jahre 
 
In der zweiten Übersicht sind die Ø-Kosten aller 
Hilfen pro Einwohner im Alter von 0 – 20 Jahre 
dargestellt. Berücksichtigt sind nur die Zahlungen 
an Dritte (z.B. freie Träger, Heime, Pflegefamilien 
etc.). Personal- und Sachkosten für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Amtes für Kinder, Ju-
gendliche und Familien sind nicht berücksichtigt. Da 

diese Werte je Hilfefall nur geschätzt werden kön-
nen und sich auf Grund verschiedenster Organisati-
onsformen in den einzelnen Jugendämtern unter-
scheiden, wäre ein Vergleich unter Einbezug aller 
Kosten nur bedingt möglich. Da sich die teilneh-
menden Jugendämter auf eine einheitliche Erfas-
sung und Zählweise von Fällen und Kosten geeinigt 
haben, bietet diese Kennzahl einen guten Vergleich 
der Kostenstruktur zwischen den teilnehmenden 
Jugendämtern. Kurzum sagt diese Kennzahl aus, 
mit welchem Mitteleinsatz pro Einwohner ein Ju-
gendamt die Hilfen erbracht hat.  
 

Die durchschnittlichen Kosten pro Jungeinwohner 
(bis 21 Jahre) sind beim Kreis Warendorf um 1,3 % 
gestiegen. Seit der kontinuierlichen Steigerung der 
durchschnittlichen Kosten ab dem Jahr 2008 konnte 
im Jahr 2015 die bisher geringste Steigerungsrate 
verzeichnet werden. Trotz der rückläufigen Inan-
spruchnahme der Erziehungshilfen durch junge 
Menschen im Kreis Warendorf (siehe unter 1.) stie-
gen die durchschnittlichen Kosten pro Einwohner 
weiter moderat an. Der Kreis Warendorf erzielt mit 

durchschnittlichen 
Kosten von 335,81 € 
je Jungeinwohner 
weiterhin den nied-
rigsten Wert im Ver-
gleich. 
 
Steigende Ø-Kosten 
sind in allen Jugend-
ämtern zu beobach-
ten. Umso wichtiger 
ist der Hinweis, dass 
die durchschnittli-
chen Kosten des 
Kreises Warendorf 
weiterhin deutlich 

unterhalb des Medians liegen. Der Kreis Warendorf 
erbringt seine Hilfen somit günstiger als andere 
Kreise im Vergleichsring. Auch die vergleichsweise 
günstigen Hilfen nach dem OGS-Konzept und dem 
Konzept „Förderung im schulischen Vormittag“ 
(Übergangsmanagement II) führen zu dem Spit-
zenwert im Vergleich. Diese Hilfen sind als Hilfen 
zur Erziehung konzipiert, aber im Zugang und in der 
Gestaltung niedrigschwellig angelegt. 
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Als Gründe für weiterhin steigende durchschnittliche 
Kosten je Jungeinwohner sind zum einen mehr 
Fälle im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder gemäß § 35 a SGB VIII bei 
gleichzeitig zurückgehenden Fallzahlen bei den 
ambulanten Erziehungshilfen zu nennen. So ist 
beispielsweise ein Integrationshelfer für die Schul-
begleitung eines seelisch behinderten jungen Men-
schen in etwa 2,5 mal so teuer wie eine Sozialpä-
dagogische Familienhilfe. Zum anderen fallen die 
tariflichen Anpassungen bei den freien Trägern ins 
Gewicht. Die an die Träger der freien Jugendhilfe zu 
leistenden Fachleistungsstundensätze für ambulan-
te Leistungen sowie die Tagessätze für stationäre 
Leistungen haben durch die tariflichen Anpassun-
gen der Jahre 2014/2015 zu durchaus höheren 
Fallkosten geführt. Auch die Entwicklung im Haus-
haltsjahr 2016 weist auf weiterhin steigende Kosten 
hin. 
 
3. Vergleich der ambulanten und stationären 
Hilfen 
 
Eine wichtige im Vergleichsring definierte Kennzahl 
bildet der Anteil der ambulanten Hilfen im Vergleich 
zu den stationären Hilfen zur Erziehung. Soweit 

bedarfsgerecht, sollen Hilfebedarfe gemäß § 27 ff. 
SGB VIII nach Möglichkeit durch eine ambulante 
Hilfe gedeckt werden. Einen Vorrang ambulante vor 
stationären Hilfen gibt es allerdings nicht. Dabei ist 
eine möglichst frühe Kontaktaufnahme mit den 
betroffenen Familien wichtig. Durch niederschwelli-
ge Angebote, wie der Förderung von Kindern und 
Jugendlichen in der offenen Ganztagsschule im 
Rahmen des Konzeptes „Offene Ganztagsschule 
und Jugendhilfe“ (OGS-Konzept) sowie der Förde-
rung im schulischen Vormittag (Übergangsma-
nagement II), hat der Anteil der ambulanten Hilfen 
im Kreis Warendorf im Laufe der letzten Jahre zu-
genommen. Die abgebildete Entwicklung zeigt das 
Verhältnis der ambulanten zu den stationären Hil-
fen. 
 
Der Kreis Warendorf erreicht einen sehr guten Quo-
tienten. Seit dem Jahr 2007 konnte der prozentuale 
Anteil der ambulanten HzE an allen Hilfen zur Er-
ziehung von 44% auf 66 % im Jahr 2015 gesteigert 
werden. Dies liegt vor allem an der stetigen Umset-
zung des OGS-Konzeptes sowie der Förderung im 
schulischen Vormittag (Übergangsmanagement II). 
Hinzu kommen die aus dem Landesprojekt „Kein 
Kind zurücklassen“ gesammelten Erfahrungen.  
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4. Kostenentwicklung 
 
Relevant für eine vergleichende Betrachtung der 
Kostenentwicklung sind die durchschnittlichen Fall-
kosten für die ambulanten und stationären Hilfen je 
Fall im Vergleich mit anderen Kreisen. Hierbei ist zu 
beachten, dass es sich um die tatsächlichen Auf-
wendungen in den bestehenden Fällen handelt. 
Laufen Fälle ein ganzes Jahr ununterbrochen, was 
insbesondere bei Heimerziehungen und Vollzeit-
pflegen üblich ist, sind die durchschnittlichen Fall-
kosten höher, im Unterschied zu einer hohen Fluk-
tuation durch Neuinstallierung oder Abbrüche, z.B. 
im ambulanten Bereich. Höhere durchschnittliche 
Kosten pro Fall im Vergleich können nur bedingt als 
negativ interpretiert werden. Sie geben lediglich 
eine erste Übersicht. 
 
 

Im Kreis Warendorf sind die Fallkosten im Jahr 
2015, außer bei den stationären Eingliederungshil-
fen, zurückgegangen. Dies ist positiv zu bewerten. 
Bei den ambulanten Hilfen erreicht der Kreis Wa-
rendorf mit ca. 3.398 € pro Fall den niedrigsten 
Wert im Vergleich. Auch hier wirken sich die ver-
gleichsweise günstigen Fallkosten im Rahmen des 
OGS-Konzeptes und des Übergangsmanagements 
II aus. Bei den stationären Hilfen zur Erziehung 
liegt der Kreis Warendorf nunmehr leicht unterhalb 
des Medians. Dies ist gegenüber den Vorjahren 
eine erfreuliche Entwicklung. Da es vergleichswei-
se wenige Fälle im Bereich der stationären Einglie-
derungshilfen gibt (siehe Statistikteil), können die 
durchschnittlichen Kosten je nach Verweildauer 
und Kosten eines Falles von Jahr zu Jahr deutlich 
variieren. Um einen genaueren Überblick über die 
einzelnen Hilfearten zu erhalten, bietet es sich an, 
insbesondere die kostenrelevanten Hilfearten näher 
zu betrachten. 
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5. Kostenschwerpunkt stationäre Hilfen zur Er-
ziehung 
 
Kostenrelevant sind im Kreis Warendorf vor allem 
stationäre Hilfen zur Erziehung sowie immer mehr 
auch die stationären Eingliederungshilfen gem. § 35 
a SGB VIII. Stationäre Hilfen, also Hilfen außerhalb 
des Elternhauses, machen rund 70 % der jährlichen 
Gesamtaufwendungen der gewährten Hilfen zur 
Erziehung sowie der Eingliederungshilfen aus. Auf-
wendungen von Unterbringungen in Heimen oder 
Pflegefamilien beeinflussen daher maßgeblich die 
Höhe der Gesamtaufwendungen des Amtes für 
Kinder, Jugendliche und Familien. Im Folgenden 
werden die tatsächlichen durchschnittlichen Tages-
kosten aller Fälle betrachtet, um einen Vergleich 
zwischen den Kommunen abzubilden  und die Ent-
wicklung über die Jahre hinweg aufzuzeigen. 
 
5.1 Vollzeitpflegen – Hilfen zur Erziehung in 
Pflegefamilien 
 
Im Jahr 2015 wurden durchschnittlich etwa 152 
Kinder in Pflegefamilien untergebracht. Das Amt für 
Kinder, Jugendliche und Familien hat für 
die jungen Menschen den notwendigen 
Unterhalt außerhalb des Elternhauses 
sicherzustellen. Dazu gehören neben dem 
Sach- und Erziehungsaufwand, welcher 
durch das monatliche Pflegegeld abgegol-
ten wird, auch besondere Bedarfe im 
Einzelfall. Hinzu kommen können auch im 
Einzelfall notwendige und im Rahmen der 
Hilfeplanung festgelegte Therapien. In der 
nachfolgenden Übersicht werden die 
durchschnittlichen Tageskosten aller Fälle 
dargestellt. Hierbei werden sämtliche 
Aufwendungen, die das Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien im Haushalts-

jahr 2015 für Vollzeitpflege aufgewendet hat, auf 
alle tatsächlichen Fälle durchschnittlich verteilt. 
Dieser Wert gibt einen sehr guten Eindruck davon, 
ob ein Jugendamt vergleichsweise viel oder wenig 
für die Gewährung von Hilfen in Pflegefamilien aus-
gibt. 
 
Im Bereich der Vollzeitpflegen sind im Kreis Waren-
dorf jährlich steigende Kosten zu verzeichnen. Dies 
liegt zum großen Teil an den jährlich steigenden 
Pflegegeldern, die seitens des zuständigen Ministe-
riums per Erlasslage angepasst werden. Die An-
passung ist demnach bindend und machte in den 
vergangenen Jahren durchschnittlich + 2 % pro Jahr 
aus. Ein weiterer Faktor für den Anstieg der Kosten 
ist die Notwendigkeit von zusätzlichen Therapien 
und Leistungen bei immer mehr Pflegekindern. Der 
Tagessatz im Kreis Warendorf beträgt 52,69 € und 
liegt nach 2013 wieder über dem Median. Diese 
Entwicklung gilt es in den nächsten Jahren weiterhin 
zu beobachten.  
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5.2 Heimerziehungen  
 
Im Jahr 2015 wurden durchschnittlich etwa 81 junge 
Menschen in Heimen untergebracht. Damit halten 
sich die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr stabil. 
Für die untergebrachten Kinder  hat das Amt für 
Kinder, Jugendliche und Familien einen täglichen 
Entgeltsatz zzgl. eines durch das zuständige Minis-
terium vorgegebenen altersangemessenen Beklei-
dungs- und Taschengeldes zu zah-
len. Auch hier können im Einzelfall 
weitere Leistungen wie z.B. Thera-
pien notwendig werden. Die Ent-
geltsätze werden zwischen dem 
örtlich zuständigen Jugendamt und 
dem Träger der Heimeinrichtung 
vereinbart und sind bindend für alle 
belegenden Jugendämter. Da im 
Zuständigkeitsbereich des Kreises 
Warendorf fast keine Heimeinrich-
tungen sind, mit dem die Entgeltsät-
ze selbst verhandelt werden, konnte 
das Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien in der Vergangenheit nur 
geringfügig Einfluss auf die Entgeltsätze nehmen. 
Auch dies war ein Grund dafür, dass mit dem Cari-
tasverband für den Kreis Warendorf mit dem Kon-
zept "Familien stärken – Elternverantwortung för-
dern" (St. Klara-Konzept) eine neue und eigenstän-
dige Zusammenarbeit gesucht wurde.  
 

Neben verbesserter Kommunikation und engerer 
Zusammenarbeit im Sinne des Einzelfalles sollten 
mit dem Konzept auch wirtschaftliche Verbesserun-
gen erzielt werden. Durch den kontinuierlichen Aus-
bau der Unterbringung im Rahmen des Kooperati-
onskonzeptes seit dem Jahr 2012 konnten damit die 
durchschnittlichen Tageskosten auf einem geringen 
Niveau gehalten werden.  
 

Dies ist umso erfreulicher, da es seit dem Jahr 2012 
auf Grund der tariflichen Anpassungen zu umfang-
reichen Erhöhungen bei den Tagessätzen ver-
gleichbarer Heime im zweistelligen Prozentbereich 
kam. Im Jahr 2015 erzielte der Kreis Warendorf mit 
durchschnittlichen Tageskosten von 147,31 € einen 
sehr guten Wert. Obwohl der Tagessatz im Ver-
gleich zum Vorjahr um 3,9 % gestiegen war, lag 
dieser jedoch nach wie vor weit unter dem Median. 
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5.3 stationäre Unterbringung im Rahmen der 
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII  

Im Jahr 2014 wurden im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe für seelisch behinderte oder von seeli-
scher Behinderung bedrohter junger Menschen 
durchschnittlich etwa 12 junge Menschen stationär 
untergebracht. Die Unterbringung hat sich dabei 
umso mehr an den individuellen Bedarfen des Ein-
zelnen auszurichten. So bedarf z. B. ein junger 
Mensch, der auf Grund einer Magersucht seelisch 
behindert ist, eine Unterkunft, die auf diese Bedürf-
nisse spezialisiert ist. Ebenso sind Unterbringungen 
in speziellen Pflegefamilien möglich, wenn dies 
bedarfsgerecht ist. Die Tageskosten für die stationä-
re Unterbringung im Rahmen des § 35 a SGB VIII 
variieren daher mehr als bei den stationären Unter-
bringungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung. Es 
ist trotzdem eine Tendenz zu erkennen: 
 

Die Tageskosten für eine stationäre Unterbringung 
im Rahmen der Eingliederungshilfe liegen in der 

Regel höher als die bei einer 
Unterbringung im Rahmen von 
Hilfen zur Erziehung. Da oft-
mals Spezialeinrichtungen so-
wie zusätzliche Hilfen, Thera-
pien und Leistungen erforderlich 
sind, gilt es, diese Fälle mit 
einer engmaschigen Hilfepla-
nung möglichst optimal zu steu-
ern. Hierfür wurde im Amt für 
Kinder, Jugendliche und Fami-
lien Anfang 2013 die „Fachstelle 
§ 35a“ eingerichtet.  
 
 

Fazit: 
 
Der kennzahlengestützte interkommunale Vergleich 
bietet die Möglichkeit, mit Hilfe von Kennzahlen die 
eigenen Leistungen zu erfassen, diese mit anderen 
Kreisjugendämtern zu vergleichen, Unterschiede 
herauszustellen und fachlich zu diskutieren. Für die 
örtliche Steuerung der Hilfen zur Erziehung können 
so wertvolle Hinweise gewonnen werden. Zusam-
menfassend kann festgestellt werden, 
• dass der Kreis Warendorf bei der Auswertung 

der Kennzahlen überwiegend weiterhin gute 
bis sehr gute Werte erreicht. 

• dass bei allen am Vergleichsring teilnehmen-
den Kreisen die Inanspruchnahme von Hilfen 
zur Erziehung und Eingliederungshilfen nach 
§ 35 a SGB VIII zunimmt. 

• dass die Ø-Kosten pro Fall pro Jahr weiterhin 
steigen und voraussichtlich weiter steigen 
werden. 
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• dass die Ø-Kosten des Kreises Warendorf im 
Vergleich zu anderen Kreisen moderat ausfal-
len. 

 
In der jährlich stattfindenden Arbeitsgruppensitzung 
werden jedoch nicht nur die Kennzahlen diskutiert. 
Die teilnehmenden Jugendämter stellen ihre aktuel-
len Erfahrungen und Arbeitsschwerpunkte vor. Der 
Austausch von Erfahrungen, Ideen und Lösungen 
ist neben der Erhebung der Kennzahlen ein wesent-
licher und wichtiger Bestandteil des Vergleiches. 
 

Auch hierbei wird deutlich: 
 
Die Leistungen der Hilfen zur Erziehung lassen sich 
differenziert und flexibel gestalten, ohne den Leis-
tungsanspruch der betroffenen Familien qualitativ 
einzuengen.  
 
Der Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII kommt dabei 
weiterhin eine hohe fachliche und steuernde Bedeu-
tung zu. 
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Veranstaltungen 
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Thema Zielgruppe Datum 

Teil- 
nehmer- 

zahl 
Projekte 
Qualitätsentwicklung Kindertagesbe-
treuung in Kooperation mit DKJS Qua-
lität vor Ort. Auftakt mit Vorstellung 
Ergebnisse Elternbefragung auf Kreis-
ebene 

Träger, Kindertageseinrichtungen, Poli-
tik, Eltern, Kommunalverwaltungen, 
Fachberaterinnen 

06.06.2016 160 

Qualitätsentwicklung Kindertagesbe-
treuung in Kooperation mit DKJS Qua-
lität vor Ort. Analyseworkshop  

AG §78 Kita und AG Städte und Ge-
meinden mit flankierenden Sozialsyste-
men (Jobcenter, Gesundheit, Schule) 

06.10.2016 50 

„Bildung braucht Sprache“ Projekt mit 
DKJS. Abschlussveranstaltung. Trans-
ferworkshop 

Kindertageseinrichtungen und Grund-
schulen 

27.10.2016 70 

Tagesbetreuung für Kinder    
Vorbereitungsseminar für Tageseltern 
im Kreis Warendorf 

Interessierte/Neubewerberinnen 11.02.2016-
03.03.2016 
(16 U-Std.) 

7 

Erste Hilfe für Mitarbeiter in Bildungs- 
und Betreuungseinrichtungen für Kin-
der - in Kooperation mit dem Haus der 
Familie Warendorf 

Tagespflegeeltern 20.02.2016 
(9 U.-Std.) 

16 

Radau in der Kombüse – Kochen für 
Kinder – in Kooperation mit dem Haus 
der Familie Warendorf 

Tagespflegeeltern 09.03.2016 
(3 U. Std.) 

12 

Fachtagung (in Kooperation mit dem 
Haus der Familie) 
„Dienstleistung Kindertagespflege“ 

Tagespflegeeltern 23.04.2016 
(8 U.-Std.) 

71 

Erste Hilfe für Mitarbeiter in Bildungs- 
und Betreuungseinrichtungen für Kin-
der - in Kooperation mit dem Haus der 
Familie Warendorf 

Tagespflegeeltern 28.05.2016 
(9 U-Std.) 

22 

Vorbereitungsseminar für Tageseltern 
im Kreis Warendorf  

Interessierte/Neubewerberinnen  02.06.2016-
23.06.2016 
(16 U-Std.) 

8 

Sprache in Bewegung  – in Kooperati-
on mit dem Haus der Familie Waren-
dorf 

Tagespflegeeltern 03.09.2016 11 

Veranstaltungen, die vom Amt für Kinder, Jugendliche und  
Familien im Jahr 2016 ausgerichtet wurden 
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil- 

nehmer- 
zahl 

„Inklusive Kindertagespflege“ – Zu-
satzqualifizierung Kindertagespflege – 
in Kooperation mit Hamm, Beckum, 
Ahlen, Oelde und dem Kreis Waren-
dorf 

Tagespflegeeltern 04.11.2016- 
24.06.2017 
(100 U.-Std.) 

20 

Kinder mit Migrationshintergrund in der 
Kindertagespflege - in Kooperation mit 
dem Haus der Familie Warendorf 

Tagespflegeeltern 07.11.2016 
(U.-Std.) 

6 

Erste Hilfe für Mitarbeiter in Bildungs- 
und Betreuungseinrichtungen für Kin-
der – in Kooperation mit dem Haus der  
Familie Warendorf 

Tagespflegeeltern 12.11.2016 15 

Hygiene in der Kindertagespflege –  in  
Kooperation mit dem Haus der Familie 
Warendorf 

Tagespflegeeltern 14.11.2016 4 

Tagespflegetreffen in den einzelnen 
Familienzentren, in der Regel monat-
lich  

Tagespflegeeltern Regelmäßi-
ge Treffen in 
den FZ 

20 

Informationsveranstaltungen Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz ( BEEG ) 

Familienbildungsstätte Ahlen 24.02.2016 18 

Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz ( BEEG ) 

Familienbildungsstätte Oelde 20.04.2016 12 

Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz ( BEEG ) 

Hebammenpraxis Ahlen  16.09.2016 6 

Beistandschaften/Pflegschaften  
Stammtisch der ehrenamtlichen Vor-
münder 

Ehrenamtliche Vormünder 6 Termine 75 

Fortbildungsabende für ehrenamtliche 
Vormünder 

Ehrenamtliche Vormünder, auch für 
UMA-Vormünder 

6 Termine 75 

Allgemeiner Sozialer Dienst  
Arbeitskreis Warendorfer Praxis 
(3 Treffen) 

Familiengerichte, Rechtsanwälte, Bera-
tungsstellen und Jugendämter   

Jan. – Dez. 
2016 

Ca. 35 

Fortbildung zur Umsetzung der Leitli-
nien bei häuslicher Gewalt 

Jugendämter und Fachstelle im Kreis 
Warendorf 

04.03.2016 16 

Rendsburger Lehrertraining Lehrertraining der Grundschullehrer in 
Kooperation mit dem Schulamt  

Sept. – Dez. 
2014 

11 

Fachtag mit St. Clara (Caritas) Fallver-
läufe im Übergang 

ASD und Mitarbeiter St. Clara(Caritas) Nov 2016 35 

Lokale Netzwerke Frühe Hilfen und Schutz 
18 Netzwerktreffen in allen Städten 
und Gemeinden  

Fachkräfte aus Jugendhilfe, Schule, 
Gesundheitswesen, Verwaltung 

01. – 12. 
2016 

Ca. 600 
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil- 

nehmer- 
zahl 

Ca. 38 Treffen kommunaler Steue-
rungsgruppen der Netzwerke 

Zuständige Mitarbeiter der Kommunen, 
Leitung Familienzentren, kommunale 
Schulvertreter, Kreisjugendamt, Schul-
amt 

01. – 12. 
2016 

Ca. 190 

Ca. 35 themenspezifische Arbeits-
gruppen U3 / Elterncafé / Übergänge  

Fachkräfte aus Schwangerschaftsbera-
tungen, Kindertageseinrichtungen, Fami-
lienzentren, Kinderärzte, Hebammen, 
weitere Heilberufe, Lehrer, OGS-
Leitung, Schulsozialarbeiter 

01. – 12. 
2016 

Ca. 400 

Teilnahme an Fachveranstaltungen 
und weiteren berufsgruppenspezifi-
schen Gremien   

u.a. Qualitätszirkel und Praxisnetzwerke 
der Ärzte 

01. – 12. 
2016 

Ca. 80 

15 Standorte nach Konzept Café Kin-
derwagen 

Eltern/Mütter mit Kindern unter 3 Jahren 
u. a. aus soz. Problemlagen 

01. – 12. 
2016 

450/Woche 

Regelmäßige Facharbeitskreise Hebammen, lokale Kümmerer  01. – 12. 
2016 

100 

Übergangsmanagement II, Verfah-
rensabsprachen 

Schulleitungen Primarbereich, OGS 
Leitungen, Kitaleitungen 

01-12.2016 160 

Übergangsmanagement II, Schulbe-
zogene Planungsgespräche  

Schulleitungen Primarbereich, OGS 
Leitungen, ASD 

01. – 12. 
2016 

220 

Adoptions- und Pflegekinderdienst 
Bewerbergruppe 1 
( 6 Abende) 

Vorbereitung und Überprüfung von 
Bewerbern für die Aufnahme eines 
Pflege- oder Adoptivkindes 

Feb.-April. 
2016 

12 

Fortbildung für Pflege- und Adoptivel-
tern 

Wenn Worte nicht ausreichen… 20.02.2016 26 

Bewerberschulung für Gastfamilien 
( 2 Abende)  

Vorbereitung und Überprüfung von 
Bewerbern zur Aufnahme unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge 

März 2016 8 

Bewerbergruppe 2 
(6 Abende) 

Vorbereitung und Überprüfung von 
Bewerbern für die Aufnahme eines 
Pflege- oder Adoptivkindes 

Sep. – Okt. 
2016 

12 

Sommerfest für Pflege- und  
Adoptivfamilien 

„Begegnung, Freude, Geselligkeit…!“ 03.09.2016 Ca. 160 

Fortbildung für Pflege- und Adoptivel-
tern 

Reif für die Insel? Durchatmen im Dau-
erstress… 

08. und 
22.11.2016 

15 

Fortbildung für Pflegeeltern Gruppenaustausch für Pflegeeltern  
(5 Abende) 

Okt. – Nov. 
2016 

10 

Bewerbergruppe 3  
(5 Abende) 

Vorbereitung und Überprüfung von 
Bewerbern für Verwandtenpflege  

Nov. – Dez. 
2016 

8 

Jugendsozialarbeit 
Schulsozialarbeit Berufskolleg Waren-
dorf  

Team / Gespräche mit SchülerInnen und 
LehrerInnen 

Januar und 
Februar  



 

 51 

 
Jahresbericht 2016 

Thema Zielgruppe Datum 
Teil- 

nehmer- 
zahl 

Projekt:  „Finde deinen Weg“ 
Berufskolleg Warendorf  
 
 

Projekt für Schüler/innen des Berufskol-
legs Warendorf Ziel: Perspektiventwick-
lung/ Motivierung und Befähigung zur 
Ausbildung bzw. zum Schulabschluss 

Januar – Mai 
2016 225 

Projekte im Kontext Schule und Jugendhilfe 

Sozialkompetenztraining mit Mädchen Projekt für Schüler der Wilhelm-
Achtermann Grundschule 

18.01.16 - 
11.03.16 27 

Gewaltpräventionstraining mit Jungen 
durch Kampfesspiele 

Projekt für Schüler der Wilhelm-
Achtermann Grundschule 

18.01.2016 -
11.03.2016 27 

Theaterpädagogisches Projekt „Mein 
Körper gehört mir“ 

Projekt für die Jahrgangsstufe 4 an der 
Overbergschule Warendorf  

03.02.16. / 
10.02.16. / 
17.02.16 

53 

Projekt Sexualpädagogik: „Wenn El-
tern peinlich werden“  

Veranstaltung der Varia Beratungsstelle 
zu Schwangerschaft, Sexualität und 
Familienplanung für Schüler/innen der 
Klassen 4a, 4b und 4c der Marienschule 
Telgte 

16.02.16 - 
25.02.16  43 

„Die große Nein-Tonne“  Projekt für Schüler/innen der Jahr-
gangsstufe 1-3  der Marienschule Telgte  

28.01.16 - 
11.02.16 60 

Theaterpädagogisches Projekt zur 
Förderung des Selbstbewusstseins: 
„Die Große Nein Tonne“ 

Projekt für Schüler/innen der Jahr-
gangsstufen 1- 2 der Don-Bosco-Schule 
Telgte 

15.02.16 103 

Projekt: Mein Körper gehört mir (Prä-
ventionsprogramm gegen sex. Gewalt) 

Projekt für Schüler/innen des Jahrgangs 
3 und 4 der St. Nikolaus Schule Sas-
senberg 

22.02.16 - 
14.03.16 100 

Sozialkompetenztraining Schüler der Mosaikschule Ennigerloh Januar 2016 - 
April 2016 x 

Erlebnispädagogisches Sozialkompe-
tenztraining 

Projekt für Schüler der Grundschule 
Alverskirchen 

03.02.2016 - 
30.04.2016 21 

Schulmüde Coaching Jahrgangsstufe 3-10  15.01.16 - 
08.07.16 16 

Berufsorientierungswoche „Einblick in 
pädagogische Handlungsfelder“ 

Jahrgangsstufe 12 Paul-Spiegel-
Berufskolleg Warendorf 

15.02.16 - 
19.02.16 34 

Theaterpädagogisches Projekt: „Mein 
Körper gehört mir“ 

Projekt für die Jahrgangsstufen 4 der 
Bodelschwinghschule Warendorf 

02.02.16, 
16.02.16, 
24.02.16 

49 

Theaterpädagogisches Projekt: „Mein 
Körper gehört mir“  

Projekt für Schüler/innen der Jahr-
gangsstufen 4 der Laurentiusschule 
Warendorf 

12.02.16, 
19.02.16, 
23.02.16 

54 

Theater Rollen 66 Jahrgangsstufen Klasse 6 der Gesamt-
schule Ennigerloh-Neubeckum 

02/2016 - 
07/2016 26 

„Die große Nein-Tonne“ Projekt für Schüler der Jahrgangsstufe 1 
der Brüder-Grimm-Schule  

11.02.2016 - 
24.02.2016 91 
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil- 

nehmer- 
zahl 

Projekt „ Jungen und Mädchen stär-
ken“ 

Jahrgangsstufe 7 Mariengymnasium 
Telgte 

01.02. - 
03.02. + 
09.02.16 

108 

Theaterpädagogisches Projekt: „Mein 
Körper gehört mir“ 

Projekt für Schüler/innen der Jahr-
gangsstufe 4 der Josefschule Warendorf 

04.02.16 - 
15.02.16 71 

Projekt: Theaterstück mit Musik Projekt der Jahrgangsstufe 4 der Franz-
von-Assisi-Schule 

12.08.15 - 
08.07.16 43 

Impro-Inklu 1516 Projekt für die Jahrgangsstufe 5-8 der 
Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 

10/2015 - 
01/2016 10 

Projekt Jugendarbeit an Schulen Projekt für Schüler der Gymnasien Lau-
rentianum und Mariengymnasium 

01.08.2015 - 
31.07.2016 x 

Soziales Kompetenztraining Schüler der offenen Ganztagsschu-
le/Marienschule Enniger  

02.11.15 - 
29.01.16 20 

Kommunikationstraining  Klasse 4 der Grundschule Everswinkel 10.11.15 -
26.01.16 22 

„Cool sein-Cool bleiben“ Schüler/innen der Jahrgangsstufe 7/8 
der Franziskusschule Warendorf 

10/ 2015 - 03/ 
2016 11 

Projekt zur Persönlichkeitsentwicklung: 
„Kinder mit Pferden stark machen“  

Projekt für Schüler/innen der Grund-
schulen Wadersloh – Standort Liesborn 

01.08.15 - 
31.07.16 6 

Präventionsveranstaltung der Theater-
pädagogischen Werkstatt Osnabrück 
„Mein Körper gehört mir“ und „Die 
große Nein-Tonne“ 

Projekt für Schüler/innen des Jahrgangs 
1-4 der St.-Christophorus-Schule 

12.11.15 - 
17.02.16 109 

Schulfach „Glück“ Training sozialer 
Kompetenzen 

Resilienz Förderung im Klassenverband 
der Klassen 1a + 1b der St. Jakobus 
Grundschule Ennigerloh 

19.08.15 - 
29.01.16 55 

Gender-Projekt; Sexualpädagogik der 
Vielfalt zu Geschlecht 

Jahrgangsstufe 8 des Gymnasiums 
Laurentianum in Warendorf 

25.01.16 - 
28.01.16 87 

Fair Mobil Projekt für die Klassen 5 u. 6 des Schul-
zentrums Telgte 

25.01. -
26.01.16 102 

Therapeutisches Reiten Projekt für Schüler/innen der 1. Und 2. 
Klasse der Grundschule in Füchtorf 

01.08.15 - 
30.01.16 6 

Regenerative Auszeitgruppe Projekt für die Jahrgangsstufe 5-7 der 
Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 

02/2016 - 
07/2016 3-6 

Streitschlichter Grundkurs Josef-Annegarn Schule Ostbevern 16.02.16 - 
18.02.16 20 

Projekt „Mein Körper gehört mir“ Projekt für die Jahrgangsstufe 4 an der 
Everwordschule Freckenhorst  

03.02.16. - 
17.02.2016 59 

„Stimmgewaltig“ Projekt für alle Schüler der 1. Klassen 
der Everwordschule Freckenhorst 

14.03.2016 - 
18.03.2016 69 

Wiedergutmachungs-Projekt 
Projekt für Schüler/innen der Jahr-
gangsstufe 2 der Everword Grundschule 
Freckenhorst 

09.03.2016 - 
17.03.2016 73 

Bewegung und Ernährung Franziskusschule Warendorf 01.02.16 - 
15.06.16 8 
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil- 

nehmer- 
zahl 

Präventionsprogramm „Natürlich bin 
ich stark“ – Theaterpädagogisches 
Projekt gegen Sucht und Cybermob-
bing 

Projekt für Schüler/innen der Jahr-
gangsstufe 7 der Sekundarschule Sas-
senberg 

01., 08. Und 
15.03.2016 99 

Theaterpädagogisches Projekt: „Mein 
Körper gehört mir“ 

Projekt für Schüler/innen der Jahr-
gangsstufen 3 u. 4 der Johannesschule 
Sassenberg 

22.02.16 - 
15.03.16 106 

Regenerative Auszeitgruppe Für die Jahrgangsstufen 5-7 der Ge-
samtschule Ennigerloh-Neubeckum 

08/2015 - 
01/2016 3-6 

Sozialer Trainingskurs Projekt für die Jahrgangsstufe 1 der 
Ambrosius Schule Ostbevern 

23.02. - 
15.03.16 95 

Klassenprojekt 77 „Die Emotionen 
schlagen hoch“ 

Klasse 7 der Gesamtschule Ennigerloh-
Neubeckum 

04.04.2016 - 
30.04.2016 31 

Theaterpädagogisches Projekt: „Mein 
Körper gehört mir“ 

Projekt für Schüler/innen der Jahr-
gangsstufe 4 Grundschulverbund Milte-
Einen 

01.03., 
10.03.,15.03., 

04.02., 
11.02.,15.02.

16 

37 

Projektwoche: Gruppenaktivität für 
Flüchtlingskinder  

Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf  
eine Flüchtlingsklasse 

22.02. - 
26.02.2016 30 

„Kinder durch Pferde stark machen“ Schüler der Laurentiusschule Warendorf  Schuljahr 
2015/2016 6 

Selbstbehauptungskurs für Mädchen Gesamtschule Warendorf Jahrgang 5-7 21.03.16 - 
24.03.16 12 

Projekt: „Fair streiten lernen“ 
Projekt für Schüler/innen der Jahr-
gangsstufe 3 der Grundschule St. Mari-
en Ennigerloh 

18.05.16 - 
20.05.16 29 

„Ich und Du und Wir“ Kunstprojekt Jahrgangsstufe 3-7 der Franziskusschu-
le Warendorf 

13.08.15 - 
10.07.16 9 

Kampfspiele mit geflüchteten Jungen Projekt an der Grundschule Everswinkel 02.06.2016 - 
07.07.2016 6 

Erlebnispädagogische Maßnahme Projekt für die 6. Klasse des Gymnasi-
ums Telgte 16.06.2016 26 

„Mein Körper gehört mir“ Schüler der 3. Und 4. Klassen der St- 
Agatha- Schule Alverskirchen 

26.10.2016 - 
09.11.2016 47 

Projekt „Soziales Lernen“ Projekt für Schüler der Sekundarschule 
Wadersloh 

01.02.2016 - 
30.06.2016 x 

„Mein Körper gehört mir“ Schüler der 3. Und 4. Klassen der 
Grundschule Everswinkel 

25.10.2016 - 
08.11.2016 122 

Konzept Jugendhilfe an Schule, Jahr-
gang 16/17 

Projekt für Schüler der Gymnasien Lau-
rentianum und Mariengymnasium 

01.08.2015 - 
31.07.2016 x 

„Wheeler“ – Auszeitgruppe 
Schüler der 5. Und 6. Jahrgangsstufe 
der Gesamtschule Ennigerloh-
Neubeckum 

09/16 - 01/17 12 
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil- 

nehmer- 
zahl 

Voltigieren/ Sozialkompetenz 
Förderung für Schüler/innen der 3. und 
6. Klasse der Franziskusschule Waren-
dorf 

13.08.15 - 
10.07.16 4 

Soziales Lernen Projekt für die Jahrgangsstufe 5 der 
Verbundschule Everswinkel 

12.09.2016 - 
04.11.2016 86 

Niedrigseilgarten Everwordschule Freckenhorst 08.09.2016 - 
12.09.2016 270 

Projekt „Mein Körper gehört mir“ Kardinal-von-Galen- Schule 07.11.2016 - 
22.11.2016 159 

Selbstsicherheit/ -verteidigung Mäd-
chen 

Projekt für Schülerinnen der Jahrgangs-
stufe 7 der Montessori Schule Senden-
horst 

14.09.2016 -
15.09.2016 11 

Projekttag Interkulturalität Clemensschule Telgte 06.07.2016 36 

Erlebnispädagogisches Teamtraining 6. Jahrgang Laurentianum Warendorf 20.06. - 
22.06.16 112 

Erlebnispädagogik als Interventions-
methode Jahrgangsstufe Q1 23.06.16 49 

Schulmüde Coaching Jahrgangsstufe 3-10 der Franziskus-
schule Warendorf 

06/2016 - 
12/2016 15 

„Spotlight“ Theater gegen Mobbing Jahrgangsstufe 7 des Mariengymnasi-
ums Warendorf 18.04.2016 144 

Theaterpädagogisches Projekt „Mein 
Körper gehört mir“ 

Jahrgangsstufe 4 der Kardinal-von-
Galen Grundschule Sendenhorst 

05/2016 - 
06/2016 100 

„TAFF – teamorientiert – achtsam – 
forsch – fair“ Mobbingprävention  

Jahrgangsstufe 1-4 der Josefschule 
Warendorf  

07/2016 - 
04/2017 285 

„Übergänge gestalten“ – Von der 
Schule in den Beruf 

Jahrgangsstufe 2 der Franziskusschule 
Warendorf  

09.05.16 - 
13.05.16 20 

Teamprojekt „Klettern“ Klasse 3 der Grundschule Everswinkel 31.05.16 30 
Klassenfahrt zum Kennenlernen mit 
erlebnispädagogischen Elementen  

Klasse 5 des Maria-Sibylla-Merian-
Gymnasiums 

18.05.2016 - 
20.05.2016 34 

Stärkung der Teamfähigkeit Klasse 3 der Grundschule Everswinkel 11/2015 -
02/2016 20 

Team-Tag Sozialkompetenz  Klasse 3 der Grundschule Everswinkel 14.04.16 25 

Teamtraining Niedrigseilgarten  Jahrgangsstufe 5 der Johann-Heinrich-
Schmülling-Schule Warendorf 

06.06.16/ 
08.06.16/ 
09.06.16 

96 

„Zusammen stark“ – Förderung der 
Sozial- und Selbstkompetenz durch 
Erlebnispädagogik 

7. – 9. Jahrgang der Franziskusschule 
Warendorf 

30.05.16 - 
01.06.16 -  

Projekt „ICH-DU-WIR-Soziales Lernen 
im Klassenverband“ 

Jahrgangsstufe 9 der Verbundschule 
Everswinkel 

05.09.16 - 
07.09.16 25 

Sozialer Trainingskurs  Jahrgangsstufe 1 der Franz-von-Assisi-
Schule Ostbevern 

09.06.16 - 
21.06.16 43 

„Coolness – Training“  Jahrgangsstufe 2 u. 3 der Marienschule 
Telgte  

05.09.16 - 
20.09.16 110 
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil- 

nehmer- 
zahl 

Forschungslabor Essen Jahrgangsstufe 1-4 der Josefschule 
Warendorf 

26.08.15 - 
22.01.16 40 

Kleingruppe mit Therapiehund OGS-Overbergschule Warendorf 26.10.15 - 
29.01.16 10 

Reiten im Schulsportunterricht  Jahrgangsstufe 1-3 der Josefschule 
Warendorf 

11/2015 - 
07/2016 5 

Besuch LWL Museum für Naturkunde 
Museumspädagogisches Angebot für 
die Jahrgangsstufe 1-4 der OGS der 
Marienschule Telgte 

01.04.16 30 

Forschungslabor Essen 1.-3. Jahrgang der OGS der Josefschule 11.05.16 - 
01.07.16 12 

Landart Für Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 4 
der OGS Josefschule 

11.07.2016 - 
16.07.2016 40 

Reiten im Verein Jahrgang 2-4 der OGS der Christopho-
rus Schule 

02.09.16 - 
07.10.16 4 

110 &112 bei Polizei & Feuerwehr OGS der Wilhelm-Achtermann-Schule 
Milte/Einen 

11.07.16 - 
29.07.16 50 

Jugendarbeit     
Workshop-Veranstaltung für Ferienla-
gerteams im Rahmen des Projektes 
Notfallmanagement 

Ehrenamtliche Mitarbeiter im Projekt 
Notfallmanagement und Personen aus 
den Ferienlagerteams 

24.09.2016 - 

Midnightsport Sassenberg u. Füchtorf 
Angebot für Jugendliche freitags von 20 
- 0 Uhr in Kooperation mit der Stadt 
Sassenberg 

01/2016 - 
12/2016 - 

Midnightsport Everswinkel 
Angebot für Jugendliche freitags von 20 
- 0 Uhr in Kooperation mit der Gemeinde 
Everswinkel 

01/2016 -
12/2016 - 

Sommerfest des Kreises(Aktionen für 
Kinder) Kinder der Besucher/innen  07/2016 75 

Ferienfreizeitleiterschulung Ferienfreizeitleiterschulung in Simmer-
ath für Jugendliche ab 16 Jahren 

19.03.16 - 
02.04.16 49 

Projekt PS BK „Finde deinen Weg“ Berufskolleg Warendorf 01/2016 -  195 

Jugendbeteiligung Telgte „Bürgermeister-Battle“ der Kandidaten in 
Telgte 08.04.16 250 

Projekt zur Vernetzung der Akteure im 
Bereich Jugendarbeit in Ostbevern 

Netzwerktreffen, Projekte und Aktionen 
in Ostbevern 

01/2016 - 
12/2016 

- 

SOR Fachtag SOR-Schulen Fachtag 02.03.2016 40 

Integrationsprojekt Schüler/Innen des Paul-Spiegel-
Berufskollegs  

05/2016 - 
12/2016 - 

Gruppenleiterschulung Kreisjugend-
feuerwehr Gruppenleiterschulung in Drensteinfurt 03.06.16 - 

05.06.16 20 

Projekt „Was ist hier los?!“ –
Filmprojekt 
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil- 

nehmer- 
zahl 

Jugendschutz  
Präventionsprojekt für weiterführende 
Schulen: Alkoholpräventionsprogramm  
"INFO-COCKTAIL" 

Schüler/innen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 7 und 8  

01/2016 - 
12/2016 1.588 

Präventionsprojekt für Schüler/innen 
der 4. Jahrgangsstufe „Medienpar-
cours“ 

Zielgruppe sind Schüler/innen der 4. 
Klasse, hat 60 mal stattgefunden 

01/2016 - 
12/2016 Ca. 1.440 

Jugendschutzaktion zu Karneval 

In Kooperation mit der Polizei und den 
Ordnungsämtern wurden in den Kom-
munen, die am Karnevalssamstag, -
sonntag oder am Rosenmontag Umzüge 
veranstalten, Jugendschutzkontrollen 
durchgeführt. 

06.02 -
08.02.16 

Ennigerloh, 
Everswinkel,   
Sendenhorst, 
Wadersloh, 
Warendorf 

Aktionstage Suchtprävention in Wa-
rendorf  

Veranstalter sind das Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien, die Stadt 
Warendorf und die Fachstelle für Sucht-
vorbeugung. Weitere Kooperations-
partner sind das Kriminalkommissariat 
Prävention und Opferschutz und der 
Beauftragte für Medienarbeit in Schulen. 
Zielgruppe sind die Schüler/innen der 
Grund- und weiterführenden Schulen, 
Eltern, und Lehrer/innen sowie Kinder in 
den Tageseinrichtungen. 

03.11. - 
16.11.16 1.833 

Erlebnispädagogischer Suchtprophy-
laxe Segeltörn 

Ehrenamtliche Multiplikatoren der Ju-
gendarbeit 08. - 10.10.16 20 

Suchtprävention Sekundarschule 
Sassenberg 

Jahrgang 8 der Sekundarschule  
Sassenberg 

07.03. - 
11.03.16 125 

Hein-Knack-Theater Mobbing Präven-
tion 

Jahrgang 5 u. 6 der Sekundarschule 
Sassenberg  17.03.16 194 

Jugendschutzkontrolle Sassenberg Kinder und Jugendliche 1.Mai 01.05.16 - 
Anträge nach den Richtlinien zur Förderung freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit 
Jugendbildungsmaßnahmen 6 - 18 bzw. 27 Jahre 01/12 2016 26 Anträge 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
Jugendleiter/innen Ausbildung 6 - 18 bzw. 27 Jahre 01/12 2016 23 Anträge 

Ferien- und Erholungsmaßnahmen für 
behinderte Kinder und Jugendliche 6 - 27 Jahre 01/12 2016 12 Anträge 

Maßnahmen Internationaler Jugend-
begegnung 6 - 18 bzw. 27 Jahre 01/12 2016 1 Antrag 

Projekte und Initiativen 3 - 18 bzw. 27 Jahre 01/12 2016 16 Anträge 
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Einwohner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gesamtbevölkerung 158.719 158.151 158.078 155.934 156.413 159.285 * 159.285 *
0 bis unter 18 Jahre 31.300 30.599 30.083 29.430 29.090 29.408 * 29.408 *
18 bis unter 21 Jahre 6.178 5.995 5.850 5.409 5.487 5.926 * 5.926 *
* Da die Zahlen für 2016 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
§ 27 Förderplätze OGS/Plus 126,5 Fälle 131,25 Fälle 149 Fälle 176,5 Fälle 197,25 Fälle 176,84 Fälle 192,65 Fälle
§ 27 Übergangsmanagement II 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 66,77 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 35,25 Fälle 20,75 Fälle 23,75 Fälle 25,5 Fälle 37,5 Fälle 27,74 Fälle 24,92 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 101 Fälle 103,5 Fälle 102 Fälle 110 Fälle 108,25 Fälle 123,5 Fälle 121,7 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 20,5 Fälle 11,75 Fälle 15 Fälle 12,25 Fälle 6,25 Fälle 3,92 Fälle 1,88 Fälle
Summe 283,25 Fälle 267,25 Fälle 289,75 Fälle 324,25 Fälle 349,25 Fälle 332 Fälle 407,92 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,1% 1,4%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 3 Fälle 5,25 Fälle 2,5 Fälle 1 Fälle 0,25 Fälle 0,4 Fälle 2,32 Fälle
§ 20 Notsituation 4,5 Fälle 4 Fälle 5,5 Fälle 5 Fälle 4,75 Fälle 1,45 Fälle 3,81 Fälle
§ 33/41 Familienpflege 134,5 Fälle 152 Fälle 157,5 Fälle 158,75 Fälle 154,75 Fälle 151,86 Fälle 160,79 Fälle
§ 34/41 Heimpflege 73,25 Fälle 78,25 Fälle 81,25 Fälle 84,75 Fälle 81,75 Fälle 81,66 Fälle 85,54 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 12,5 Fälle 9,75 Fälle 14,5 Fälle 12,75 Fälle 12,5 Fälle 12,76 Fälle 12,14 Fälle
Summe 227,75 Fälle 249,25 Fälle 261,25 Fälle 262,25 Fälle 254 Fälle 248,13 Fälle 264,6 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ambulante Hilfe 40 Fälle 44,25 Fälle 46 Fälle 52,75 Fälle 68,5 Fälle 72,52 Fälle 63,2 Fälle
stationäre Hilfe 13,25 Fälle 7,25 Fälle 7 Fälle 7,25 Fälle 9,5 Fälle 12,23 Fälle 12,23 Fälle
Summe 53,25 Fälle 51,5 Fälle 53 Fälle 60 Fälle 78 Fälle 84,75 Fälle 75,43 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Gerichtshilfen
Neufälle im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 50 Familiengerichtshilfe 339 Fälle 396 Fälle 421 Fälle 409 Fälle 482 Fälle 416 Fälle 395 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 854 Fälle 704 Fälle 707 Fälle 603 Fälle 519 Fälle 501 Fälle 516 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,8% 3,6% 3,7% 3,4% 3,4% 3,1% 3,1%

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

Kiga-Jahr
2012/2013

Kiga-Jahr
2013/2014

Kiga-Jahr
2014/2015

Kiga-Jahr
2015/2016

Kiga-Jahr
2016/2017

über 3 Jahre 4.669 4.419 4.316 4.233 4.260 4.272 4.369
unter 3 Jahre 582 613 644 850 859 898 908
unter 2 Jahre 149 179 193 278 301 308 284
Plätze 5.400 5.211 5.153 5.361 5.420 5.478 5.561

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12. (Seit dem Jahr 2013 werden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 genutzt)

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe
Ambulante Hilfen zur Erziehung
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Entwicklung der Heimunterbringungen
(Stand jeweils zum 31.12. sowie Ø Unterbringungen im Jahr)

Minderjährige Volljähr ige Ø Heimunterbringung gesamt

2.767.452 2.823.840

3.269.521
3.386.913

4.246.960
4.039.177

3.649.621 3.746.496 3.884.802

331.697 292.627 252.177 364.200 334.024 377.736 354.017 267.168 277.536
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Entwicklung der Kosten für Heimunterbringungen in €
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Gesamt Anteil Kreis
rechnerisch Gesamt Anteil Kreis

rechnerisch
2003 1.076.334 € 574.117 € 246.428 € 131.445 € 22,90 %

2004 1.131.491 € 603.538 € 254.065 € 135.518 € 22,45 %

2005 1.205.193 € 642.850 € 245.666 € 131.038 € 20,38 %

2006 1.328.538 € 708.642 € 223.239 € 119.076 € 16,80 %

2007 1.227.994 € 655.012 € 203.967 € 108.796 € 16,61 %

2008 1.227.994 € 655.012 € 224.635 € 119.820 € 18,29 %

2009 1.237.698 € 660.188 € 265.790 € 141.772 € 21,47 %

2010 1.411.922 € 753.119 € 372.214 € 198.539 € 26,36 %

2011 1.301.745 € 694.351 € 372.214 € 198.539 € 28,59 %

2012 1.190.450 € 634.986 € 396.296 € 211.384 € 33,29 %

2013 1.171.272 € 624.757 € 384.506 € 205.095 € 32,83 %

2014 1.212.336 € 646.579 € 362.687 € 193.433 € 29,92 %

2015 1.227.783 € 654.818 € 340.947 € 181.839 € 27,77 %

2016 1.277.925 € 681.560 € 396.945 € 211.704 € 31,06 %

Der Bund und das Land beteiligen sich mit einem Anteil von 7/15 an den Ausgaben.
Daher werden auch 7/15 der tatsächlichen Einnahmen an den Bund bzw. das Land abgeführt.

Jahr
UVG-Ausgaben UVG-Einnahmen Rückgriff-

quote 
%
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Hilfeart 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 vorl. RE 
2016*

§ 34 Heim (Minderjährige) 2.767.452 € 2.823.840 € 3.269.521 € 3.392.968 € 4.246.960 € 4.039.177 € 3.853.710 € 3.918.826 € 3.927.055 €

§ 34 Heim (junge Volljährige) 331.697 € 292.627 € 252.177 € 364.200 € 334.024 € 377.736 € 373.093 € 303.777 € 277.536 €

§ 35 a Seel. Beh. - stationär - 682.751 € 712.485 € 652.159 € 524.057 € 464.684 € 451.886 € 525.497 € 720.356 € 755.909 €

3.781.900 € 3.828.952 € 4.173.857 € 4.281.225 € 5.045.668 € 4.868.799 € 4.752.301 € 4.942.960 € 4.960.500 €
in Pflegefamilien
§ 33 Pflegekinder (Minderjährige) 1.742.641 € 1.910.187 € 1.913.834 € 2.113.857 € 2.354.408 € 2.374.191 € 2.374.394 € 2.357.476 € 2.417.550 €

§ 33 Pflegekinder (junge Volljährige) 140.685 € 42.101 € 76.376 € 56.557 € 129.992 € 220.077 € 242.603 € 196.990 € 187.236 €

1.883.326 € 1.952.288 € 1.990.210 € 2.170.414 € 2.484.400 € 2.594.268 € 2.616.997 € 2.554.465 € 2.604.786 €
ambulante Maßnahmen
§ 27 Konzept OGS (HzE Förderplätze) 154.935 € 267.320 € 284.942 € 259.840 € 435.815 € 530.374 € 637.786 € 560.095 € 472.079 €

§ 27 Übergangsmanagement II 9.020 € 141.824 €

§ 28 Erziehungsberatung 296.243 € 335.036 € 316.184 € 325.995 € 327.566 € 328.100 € 336.179 € 352.907 € 379.033 €

§ 29 Soziale Gruppenarbeit 154.935 € 70.719 € 131.393 € 120.845 € 91.078 € 44.652 € 54.144 € 52.222 € 62.104 €

§ 30 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer 250.439 € 271.616 € 275.097 € 178.296 € 176.772 € 213.763 € 287.994 € 188.099 € 126.552 €

§ 31 SPFH 583.922 € 776.446 € 860.245 € 898.749 € 971.131 € 871.607 € 816.839 € 1.073.165 € 849.455 €

§ 32 Tagesgruppe 396.606 € 446.230 € 387.362 € 265.479 € 254.716 € 261.667 € 108.647 € 31.055 € 29.430 €

§ 35 Intensive Soz.päd. Einzelbetreuung 221.955 € 225.719 € 200.244 € 188.616 € 335.205 € 271.855 € 251.181 € 130.369 € 87.050 €

§ 35 a Seel. Behinderung - ambulant 249.154 € 257.577 € 265.851 € 301.187 € 450.169 € 623.340 € 727.223 € 651.269 € 493.776 €

Niedrigschwellige Hilfsangebote 3.158 € 37.712 € 44.146 € 62.283 € 56.216 € 59.330 € 19.730 € 16.840 € 39.258 €

2.311.347 € 2.688.375 € 2.765.464 € 2.601.290 € 3.098.670 € 3.204.688 € 3.239.724 € 3.065.040 € 2.680.561 €
2. sonstige Hilfen
§ 19 Vater/Mutter/Kind-Einrichtung 177.235 € 156.454 € 164.360 € 405.729 € 170.362 € 31.222 € 37.122 € 28.411 € 216.841 €

§ 20 Notsituationen 32.266 € 24.036 € 57.269 € 65.409 € 52.574 € 52.087 € 35.953 € 14.173 € 3.479 €

§ 42 Inobhutnahmen 919.362 € 1.212.186 € 1.075.224 € 792.308 € 542.023 € 663.222 € 689.402 € 620.774 € 545.714 €

1.128.863 € 1.392.676 € 1.296.853 € 1.263.446 € 764.959 € 746.531 € 762.477 € 663.358 € 766.035 €
3. Gerichtshilfen
Jugendgerichtshilfe (Finanzfälle) 183.558 € 135.121 € 157.428 € 178.873 € 163.711 € 191.642 € 155.092 € 172.806 € 175.568 €

Familiengerichtshilfe (Finanzfälle) 57.089 € 91.682 € 115.000 € 140.443 € 125.519 € 89.035 € 44.314 € 48.187 € 46.988 €

240.647 € 226.803 € 272.428 € 319.316 € 289.230 € 280.676 € 199.405 € 220.993 € 222.556 €
Gesamt 9.346.083 € 10.089.094 € 10.498.812 € 10.635.691 € 11.682.926 € 11.694.963 € 11.570.904 € 11.446.816 € 11.234.437 €

*Stand Infoma 23.01.2017; Buchungen aus Rückstellungen sind hier bislang nicht berücksichtigt. Das Ergebnis wird sich dementsprechend verschlechtern

Entwicklung der Ausgaben von 2008 bis 2016

1. Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe
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Tagesbetreuung für Kinder
in Tageseinrichtungen

Betriebskostenzuschuss 30.847.716 € 33.052.177 € 34.965.617 € 37.840.337 €

abzgl. Landeszuwendungen zu den Betriebskosten 13.192.125 € 14.459.166 € 15.357.602 € 16.314.051 €

abzgl. Landeszuschuss Belastungsausgleich für U3-
Kinder (Konnexität) 1.617.851 € 2.125.648 € 2.210.761 € 2.438.258 €

abzgl. Landezuschuss Belastungsausgleich 
beitragsfreies Kiga-Jahr 1.310.187 € 1.352.049 € 1.379.207 € 1.407.529 €

abzgl. Elternbeiträge Kiga 4.680.957 € 4.792.093 € 5.358.419 € 5.894.601 €
Kreisanteil der Kiga-Ausgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.046.596 € 10.323.221 € 10.659.628 € 11.785.898 €

in Tagespflege

bei einer Tagespflegeperson 457.586 € 808.653 € 833.395 € 1.107.706 € 1.595.476 € 1.946.467 € 2.030.285 € 2.013.237 € 2.336.768 €

in einer Spielgruppe

Selbstorganisierte Förderung 281.378 € 272.783 € 252.025 € 238.588 € 203.599 € 245.031 € 234.190 € 240.971 € 225.210 €

Gesamt 738.964 € 1.081.436 € 1.085.420 € 1.346.294 € 1.799.075 € 12.238.093 € 12.587.696 € 12.913.836 € 14.347.876 €

,

2014 2015

Die Darstellung der Ausgaben wurde zum Bericht 2016 geändert. Die 
entsprechenden Zahlen liegen erst ab dem Jahr 2013 vor. Eine 

Vergleichbarkeit ist daher erst ab dem jahr 2013 gegeben.

2008 2009 2013
2016           

(vorläufiges 
Rechnungs-

ergebnis)

2012Tagesbetreuung für Kinder 20112010

Zuschüsse für die außerschulische Jugendarbeit 22.572 € 28.415 € 30.374 € 29.082 € 32.636 € 37.510 € 36.850 € 37.179 € 33.312 €

Zuschüsse für Ferien- und Freizeitmaßnahmen 11.049 € 10.022 € 12.385 € 14.496 € 20.881 € 10.034 € 11.028 € 7.153 € 8.033 €

Ferienmaßnahmen für und mit Behinderten 2.880 € 6.234 € 3.276 € 6.312 € 4.062 € 6.711 € 1.992 € 7.692 € 4.304 €

Eigene Veranstaltungen i. R. der Jugendarbeit 56.992 € 71.433 € 71.179 € 44.063 € 60.296 € 52.031 €

Aufsuchende Jugendarbeit 27.283 € 10.797 € 35.401 € 19.875 € 22.376 € 21.009 €

Jugendhilfe und Schule 14.631 € 38.296 € 24.549 € 45.015 € 47.142 € 52.948 €

Betriebskostenzuschuss offene Jugendarbeit 128.308 € 131.901 € 131.900 € 131.900 € 131.900 € 131.917 € 131.900 € 131.899 € 131.900 €

Jugendschutz 26.070 € 25.443 € 39.115 € 28.850 € 24.776 € 29.871 € 41.588 € 36.423 € 54.453 €

Jugendsozialarbeit 58.198 € 99.254 € 89.984 € 81.051 € 74.973 € 77.976 € 8.213 € 4.374 € 0 €

Schulsozialarbeit 6.090 € 5.036 € 2.711 € 5.409 € 7.177 € 6.293 € 5.276 € 0 € 1.041 €

Gesamt 317.801 € 372.187 € 433.350 € 396.006 € 416.930 € 431.441 € 345.799 € 354.534 € 359.032 €

2014 20152011
2016   

(vorläufiges 
Rechnungs-

ergebnis)

2009 2010 2012

62.634 € 65.882 € 123.605 €

2008Jugendförderung 2013
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Einwohner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gesamtbevölkerung 6.287 6.272 6.302 6.226 6.268 6.380 * 6.380 *
0 bis unter 18 Jahre 1.377 1.348 1.306 1.250 1.233 1.233 * 1.233 *
18 bis unter 21 Jahre 284 277 285 280 271 271 * 271 *
* Da die Zahlen für 2016 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
§ 27 Förderplätze OGS/Plus 12,5 Fälle 11,25 Fälle 9,25 Fälle 12,25 Fälle 14,5 Fälle 12,34 Fälle 12,03 Fälle
§ 27 Übergangsmanagement II 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 1,67 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 1,75 Fälle 0 Fälle 0,5 Fälle 1 Fälle 1,25 Fälle 3,11 Fälle 1,7 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 7 Fälle 7,25 Fälle 4,25 Fälle 2,5 Fälle 4,25 Fälle 5,19 Fälle 9,1 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 0 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 21,25 Fälle 18,5 Fälle 14,25 Fälle 15,75 Fälle 20 Fälle 20,64 Fälle 24,5 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 1,5% 1,4% 1,1% 1,3% 1,6% 1,7% 2,0%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,31 Fälle
§ 20 Notsituation 0 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle 0,75 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 33/41 Familienpflege 4,25 Fälle 8,75 Fälle 8,75 Fälle 10 Fälle 12,75 Fälle 7,16 Fälle 5 Fälle
§ 34/41 Heimpflege 7,25 Fälle 8,75 Fälle 8,25 Fälle 7,25 Fälle 6,5 Fälle 4,22 Fälle 3,4 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 1,25 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 12,75 Fälle 17,75 Fälle 17 Fälle 18,25 Fälle 19,5 Fälle 11,38 Fälle 8,71 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,8% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3% 0,8% 0,6%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ambulante Hilfe 1 Fälle 3,25 Fälle 1,5 Fälle 1 Fälle 1 Fälle 1,08 Fälle 2 Fälle
stationäre Hilfe 0 Fälle 0 Fälle 0,75 Fälle 1 Fälle 1 Fälle 1 Fälle 0,48 Fälle
Summe 1 Fälle 3,25 Fälle 2,25 Fälle 2 Fälle 2 Fälle 2,08 Fälle 2,48 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

Gerichtshilfen
Neufälle im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 50 Familiengerichtshilfe 20 Fälle 29 Fälle 17 Fälle 14 Fälle 11 Fälle 16 Fälle 12 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 55 Fälle 43 Fälle 46 Fälle 23 Fälle 14 Fälle 10 Fälle 27 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 5,4% 5,3% 4,8% 3,0% 2,0% 2,1% 3,2%

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

Kiga-Jahr
2012/2013

Kiga-Jahr
2013/2014

Kiga-Jahr
2014/2015

Kiga-Jahr
2015/2016

Kiga-Jahr
2016/2017

über 3 Jahre 202 188 180 197 196 193 184
unter 3 Jahre 31 29 30 38 36 31 35
unter 2 Jahre 5 10 13 8 11 11 9
Plätze 238 227 223 243 243 235 228

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe
Ambulante Hilfen zur Erziehung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Gemeinde Beelen
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12. (Seit dem Jahr 2013 werden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 genutzt)
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Einwohner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gesamtbevölkerung 15.395 15.367 15.357 15.239 15.260 15.542 * 15.542 *
0 bis unter 18 Jahre 3.133 3.078 3.014 2.977 2.924 2.997 * 2.997 *
18 bis unter 21 Jahre 596 594 591 511 536 561 * 561 *
* Da die Zahlen für 2016 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0,5 Fälle 5,5 Fälle 12,25 Fälle 12,5 Fälle 15,75 Fälle 12,53 Fälle 11,28 Fälle
§ 27 Übergangsmanagement II 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 3 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 5,25 Fälle 4,5 Fälle 2,5 Fälle 1,5 Fälle 2,75 Fälle 1,5 Fälle 1,33 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 3,75 Fälle 3,5 Fälle 3,75 Fälle 5 Fälle 3,25 Fälle 7,01 Fälle 7,41 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 2,75 Fälle 0,25 Fälle 0,5 Fälle 1,5 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 12,25 Fälle 13,75 Fälle 19 Fälle 20,5 Fälle 21,75 Fälle 21,04 Fälle 23,02 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,1 Fälle 0,27 Fälle
§ 20 Notsituation 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,14 Fälle 0,02 Fälle
§ 33/41 Familienpflege 24,75 Fälle 27,25 Fälle 24,75 Fälle 22,25 Fälle 21,75 Fälle 22,37 Fälle 23,27 Fälle
§ 34/41 Heimpflege 11,25 Fälle 10 Fälle 8,75 Fälle 10,5 Fälle 8 Fälle 5,54 Fälle 5,64 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 0 Fälle 0,25 Fälle 1,5 Fälle 1 Fälle 0,75 Fälle 1,87 Fälle 2,12 Fälle
Summe 36 Fälle 37,5 Fälle 35 Fälle 33,75 Fälle 30,5 Fälle 30,02 Fälle 31,32 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,9%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ambulante Hilfe 4,75 Fälle 5,5 Fälle 6,5 Fälle 6,25 Fälle 6 Fälle 7,47 Fälle 7,56 Fälle
stationäre Hilfe 2,5 Fälle 1,25 Fälle 0,5 Fälle 1 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle 0,72 Fälle
Summe 7,25 Fälle 6,75 Fälle 7 Fälle 7,25 Fälle 6,25 Fälle 7,47 Fälle 8,28 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Gerichtshilfen
Neufälle im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 50 Familiengerichtshilfe 25 Fälle 26 Fälle 31 Fälle 29 Fälle 38 Fälle 28 Fälle 47 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 69 Fälle 63 Fälle 69 Fälle 69 Fälle 57 Fälle 46 Fälle 54 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,0% 2,9% 3,3% 3,3% 3,2% 2,5% 3,4%

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

Kiga-Jahr
2012/2013

Kiga-Jahr
2013/2014

Kiga-Jahr
2014/2015

Kiga-Jahr
2015/2016

Kiga-Jahr
2016/2017

über 3 Jahre 450 437 448 448 449 456 458
unter 3 Jahre 61 68 75 90 98 102 96
unter 2 Jahre 20 17 24 27 31 36 35
Plätze 531 522 547 565 578 594 589

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe
Ambulante Hilfen zur Erziehung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12. (Seit dem Jahr 2013 werden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 genutzt)

Stadt Drensteinfurt
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Einwohner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gesamtbevölkerung 19.701 19.589 19.533 19.526 19.519 20.037 * 19.519 *
0 bis unter 18 Jahre 3.575 3.448 3.376 3.289 3.264 3.336 * 3.336 *
18 bis unter 21 Jahre 694 714 707 654 610 666 * 666 *
* Da die Zahlen für 2016 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
§ 27 Förderplätze OGS/Plus 22,75 Fälle 20,75 Fälle 29,5 Fälle 34,25 Fälle 39 Fälle 30,59 Fälle 30,13 Fälle
§ 27 Übergangsmanagement II 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 20 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 2,5 Fälle 1,5 Fälle 2,75 Fälle 2,5 Fälle 4 Fälle 1 Fälle 1,08 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 21,75 Fälle 15,75 Fälle 13,25 Fälle 15,25 Fälle 20 Fälle 19,84 Fälle 10,74 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 3,25 Fälle 0,5 Fälle 1 Fälle 1,5 Fälle 2,75 Fälle 3 Fälle 0,58 Fälle
Summe 50,25 Fälle 38,5 Fälle 46,5 Fälle 53,5 Fälle 65,75 Fälle 54,43 Fälle 62,53 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 1,4% 1,1% 1,4% 1,6% 2,0% 1,6% 1,9%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 1,5 Fälle 1,25 Fälle 1 Fälle 0,75 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,83 Fälle
§ 20 Notsituation 1 Fälle 0 Fälle 1 Fälle 1,25 Fälle 1 Fälle 0 Fälle 0,01 Fälle
§ 33/41 Familienpflege 12,75 Fälle 11,75 Fälle 10,5 Fälle 13,5 Fälle 13,5 Fälle 14,45 Fälle 15,33 Fälle
§ 34/41 Heimpflege 11 Fälle 13 Fälle 12 Fälle 16 Fälle 16,75 Fälle 16,32 Fälle 15,02 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 3,25 Fälle 2,75 Fälle 2 Fälle 2,25 Fälle 3,75 Fälle 5,36 Fälle 2,62 Fälle
Summe 29,5 Fälle 28,75 Fälle 26,5 Fälle 33,75 Fälle 35 Fälle 36,13 Fälle 33,81 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,7% 0,7% 0,6% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ambulante Hilfe 7 Fälle 5,5 Fälle 4,25 Fälle 3,5 Fälle 4,75 Fälle 6,52 Fälle 7,02 Fälle
stationäre Hilfe 1,75 Fälle 1,5 Fälle 1 Fälle 0,5 Fälle 1 Fälle 1 Fälle 0,72 Fälle
Summe 8,75 Fälle 7 Fälle 5,25 Fälle 4 Fälle 5,75 Fälle 7,52 Fälle 7,74 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%

Gerichtshilfen
Neufälle im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 50 Familiengerichtshilfe 59 Fälle 36 Fälle 68 Fälle 54 Fälle 71 Fälle 48 Fälle 55 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 77 Fälle 72 Fälle 73 Fälle 81 Fälle 75 Fälle 80 Fälle 60 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,8% 3,1% 4,2% 4,1% 4,5% 3,8% 3,4%

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

Kiga-Jahr
2012/2013

Kiga-Jahr
2013/2014

Kiga-Jahr
2014/2015

Kiga-Jahr
2015/2016

Kiga-Jahr
2016/2017

über 3 Jahre 552 496 462 470 455 467 485
unter 3 Jahre 64 73 86 101 96 104 102
unter 2 Jahre 15 14 19 28 31 31 28
Plätze 631 583 567 599 582 602 615

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Stadt Ennigerloh
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12. (Seit dem Jahr 2013 werden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 genutzt)

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe
Ambulante Hilfen zur Erziehung
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Jahresbericht 2016 

Einwohner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gesamtbevölkerung 9.447 9.339 9.344 9.391 9.434 9.583 * 9.583 *
0 bis unter 18 Jahre 1.895 1.817 1.784 1.757 1.766 1.755 * 1.755 *
18 bis unter 21 Jahre 395 401 374 352 322 380 * 380 *
* Da die Zahlen für 2016 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
§ 27 Förderplätze OGS/Plus 7,75 Fälle 6,25 Fälle 9,25 Fälle 9,5 Fälle 14,5 Fälle 10,17 Fälle 12,44 Fälle
§ 27 Übergangsmanagement II 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,83 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 3 Fälle 2,75 Fälle 2,25 Fälle 1,5 Fälle 2,25 Fälle 0,16 Fälle 0 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 2,25 Fälle 3 Fälle 5,25 Fälle 4,5 Fälle 4,5 Fälle 4,46 Fälle 3,91 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 0,75 Fälle 0,25 Fälle 1,75 Fälle 1 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 13,75 Fälle 12,25 Fälle 18,5 Fälle 16,5 Fälle 21,25 Fälle 14,79 Fälle 17,18 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,7% 0,7% 1,0% 0,9% 1,2% 0,8% 1,0%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0,25 Fälle 1,25 Fälle 1 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 20 Notsituation 0 Fälle 0,75 Fälle 0,75 Fälle 1,75 Fälle 1 Fälle 0,24 Fälle 1 Fälle
§ 33/41 Familienpflege 11 Fälle 12,25 Fälle 16,5 Fälle 15,25 Fälle 13 Fälle 10,6 Fälle 11,67 Fälle
§ 34/41 Heimpflege 1,25 Fälle 0,75 Fälle 1,25 Fälle 2 Fälle 2,5 Fälle 2,7 Fälle 1,52 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 0 Fälle 0 Fälle 1,75 Fälle 1 Fälle 0,5 Fälle 0 Fälle 0,16 Fälle
Summe 12,5 Fälle 15 Fälle 21,25 Fälle 20 Fälle 17 Fälle 13,54 Fälle 14,35 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,5% 0,7% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,7%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ambulante Hilfe 2,75 Fälle 2,25 Fälle 2 Fälle 1,5 Fälle 2 Fälle 1,48 Fälle 1,76 Fälle
stationäre Hilfe 2 Fälle 1 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 4,75 Fälle 3,25 Fälle 2 Fälle 1,5 Fälle 2 Fälle 1,48 Fälle 1,76 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Gerichtshilfen
Neufälle im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 50 Familiengerichtshilfe 21 Fälle 31 Fälle 24 Fälle 29 Fälle 18 Fälle 10 Fälle 15 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 41 Fälle 44 Fälle 40 Fälle 32 Fälle 42 Fälle 16 Fälle 26 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,3% 4,1% 3,6% 3,5% 3,4% 1,5% 2,3%

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

Kiga-Jahr
2012/2013

Kiga-Jahr
2013/2014

Kiga-Jahr
2014/2015

Kiga-Jahr
2015/2016

Kiga-Jahr
2016/2017

über 3 Jahre 287 270 261 271 264 255 256
unter 3 Jahre 36 44 47 58 45 54 55
unter 2 Jahre 12 16 13 18 30 21 20
Plätze 335 330 321 347 339 330 331

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Gemeinde Everswinkel
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12. (Seit dem Jahr 2013 werden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 genutzt)

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe
Ambulante Hilfen zur Erziehung
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Jahresbericht 2016 

Einwohner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gesamtbevölkerung 10.569 10.500 10.409 10.587 10.640 10.873 * 10.873 *
0 bis unter 18 Jahre 2.429 2.358 2.309 2.246 2.217 2.245 * 2.245 *
18 bis unter 21 Jahre 483 472 417 438 439 474 * 474 *
* Da die Zahlen für 2016 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
§ 27 Förderplätze OGS/Plus 6 Fälle 9,5 Fälle 10 Fälle 17 Fälle 16,75 Fälle 14,39 Fälle 14,09 Fälle
§ 27 Übergangsmanagement II 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 1,75 Fälle 0,5 Fälle 1,5 Fälle 1 Fälle 0,25 Fälle 0,63 Fälle 1,5 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 10 Fälle 10 Fälle 10,25 Fälle 12,75 Fälle 7,25 Fälle 15,23 Fälle 10,92 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 1,25 Fälle 2 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 19 Fälle 22 Fälle 22 Fälle 30,75 Fälle 24,25 Fälle 30,25 Fälle 26,51 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,1% 1,3% 1,2%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,57 Fälle
§ 20 Notsituation 0 Fälle 1 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle
§ 33/41 Familienpflege 6,25 Fälle 6,75 Fälle 6 Fälle 11 Fälle 11,5 Fälle 11,33 Fälle 12,82 Fälle
§ 34/41 Heimpflege 4,5 Fälle 4,25 Fälle 3 Fälle 1,75 Fälle 2,5 Fälle 3,55 Fälle 4,61 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 3 Fälle 2,5 Fälle 1,25 Fälle 0,25 Fälle 1,25 Fälle 1,03 Fälle 0 Fälle
Summe 13,75 Fälle 14,5 Fälle 10,25 Fälle 13,25 Fälle 15,25 Fälle 16,16 Fälle 18 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ambulante Hilfe 1,75 Fälle 2,25 Fälle 1 Fälle 2 Fälle 4,25 Fälle 6,9 Fälle 6,25 Fälle
stationäre Hilfe 2 Fälle 1 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,75 Fälle 1 Fälle 1 Fälle
Summe 3,75 Fälle 3,25 Fälle 1 Fälle 2 Fälle 5 Fälle 7,9 Fälle 7,25 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3%

Gerichtshilfen
Neufälle im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 50 Familiengerichtshilfe 12 Fälle 41 Fälle 25 Fälle 36 Fälle 39 Fälle 41 Fälle 24 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 39 Fälle 36 Fälle 36 Fälle 35 Fälle 37 Fälle 32 Fälle 36 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 2,1% 3,3% 2,6% 3,2% 3,4% 3,3% 2,7%

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

Kiga-Jahr
2012/2013

Kiga-Jahr
2013/2014

Kiga-Jahr
2014/2015

Kiga-Jahr
2015/2016

Kiga-Jahr
2016/2017

über 3 Jahre 348 342 343 335 336 332 333
unter 3 Jahre 37 38 38 58 60 58 65
unter 2 Jahre 6 8 4 10 11 14 10
Plätze 391 388 385 403 407 404 408

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Gemeinde Ostbevern
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12. (Seit dem Jahr 2013 werden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 genutzt)

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe
Ambulante Hilfen zur Erziehung
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Jahresbericht 2016 

Einwohner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gesamtbevölkerung 14.240 14.122 14.135 13.909 14.016 14.403 * 14.403 *
0 bis unter 18 Jahre 3.063 2.993 2.967 2.890 2.854 2.858 * 2.858 *
18 bis unter 21 Jahre 577 553 543 522 536 609 * 609 *
* Da die Zahlen für 2016 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0,75 Fälle 0,5 Fälle 3,75 Fälle 6,5 Fälle 11 Fälle 11,29 Fälle 13,62 Fälle
§ 27 Übergangsmanagement II 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,75 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 1,25 Fälle 0,75 Fälle 1,25 Fälle 2 Fälle 3,75 Fälle 4,85 Fälle 4,78 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 9,5 Fälle 11 Fälle 12,75 Fälle 14,5 Fälle 8,25 Fälle 10,19 Fälle 13,81 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 1 Fälle 1 Fälle 1,25 Fälle 1,75 Fälle 0,75 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 12,5 Fälle 13,25 Fälle 19 Fälle 24,75 Fälle 23,75 Fälle 26,33 Fälle 32,96 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,4% 0,4% 0,6% 0,9% 0,8% 0,9% 1,2%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 20 Notsituation 0 Fälle 0 Fälle 1,25 Fälle 0,25 Fälle 0,5 Fälle 0,3 Fälle 1,43 Fälle
§ 33/41 Familienpflege 10 Fälle 10 Fälle 10,25 Fälle 11,25 Fälle 12 Fälle 7,02 Fälle 8 Fälle
§ 34/41 Heimpflege 3,75 Fälle 4,5 Fälle 4,5 Fälle 5,25 Fälle 5,25 Fälle 9,73 Fälle 8,99 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 0,5 Fälle 0,5 Fälle 1 Fälle 1,75 Fälle 2 Fälle 2 Fälle 1,25 Fälle
Summe 14,25 Fälle 15 Fälle 17 Fälle 18,5 Fälle 19,75 Fälle 19,05 Fälle 19,67 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ambulante Hilfe 0,5 Fälle 2,25 Fälle 4 Fälle 3 Fälle 4,25 Fälle 4,78 Fälle 4 Fälle
stationäre Hilfe 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,75 Fälle 0,36 Fälle
Summe 0,5 Fälle 2,25 Fälle 4 Fälle 3 Fälle 4,25 Fälle 5,53 Fälle 4,36 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

Gerichtshilfen
Neufälle im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 50 Familiengerichtshilfe 33 Fälle 38 Fälle 42 Fälle 44 Fälle 37 Fälle 43 Fälle 42 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 78 Fälle 55 Fälle 48 Fälle 56 Fälle 48 Fälle 58 Fälle 66 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,6% 3,1% 3,0% 3,5% 3,0% 3,5% 3,8%

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

Kiga-Jahr
2012/2013

Kiga-Jahr
2013/2014

Kiga-Jahr
2014/2015

Kiga-Jahr
2015/2016

Kiga-Jahr
2016/2017

über 3 Jahre 436 404 390 375 367 386 399
unter 3 Jahre 46 39 50 71 79 75 70
unter 2 Jahre 8 20 11 19 11 9 18
Plätze 490 463 451 465 457 470 487

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12. (Seit dem Jahr 2013 werden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 genutzt)

Stadt Sassenberg

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe
Ambulante Hilfen zur Erziehung



 

 75 

 
Jahresbericht 2016 

Einwohner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gesamtbevölkerung 13.236 13.254 13.231 12.880 12.920 13.218 * 13.218 *
0 bis unter 18 Jahre 2.663 2.625 2.577 2.461 2.442 2.500 * 2.500 *
18 bis unter 21 Jahre 496 486 487 435 452 503 * 503 *
* Da die Zahlen für 2016 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 27 Förderplätze OGS/Plus 14,25 Fälle 8,5 Fälle 4,75 Fälle 5,5 Fälle 6,25 Fälle 4,95 Fälle 8,07 Fälle
§ 27 Übergangsmanagement II 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 1,25 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 1,5 Fälle 1,25 Fälle 3 Fälle 4,5 Fälle 10 Fälle 6,53 Fälle 5,88 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 10,5 Fälle 17,25 Fälle 12 Fälle 13 Fälle 9,25 Fälle 9,15 Fälle 9,54 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 2,5 Fälle 1 Fälle 1 Fälle 1,5 Fälle 0,5 Fälle 0,51 Fälle 1 Fälle
Summe 28,75 Fälle 28 Fälle 20,75 Fälle 24,5 Fälle 26 Fälle 21,14 Fälle 25,74 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 1,1% 1,1% 0,8% 1,0% 1,1% 0,8% 1,0%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0 Fälle 1 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle 0,3 Fälle 0,34 Fälle
§ 20 Notsituation 0,75 Fälle 0,5 Fälle 0,5 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle 0,17 Fälle
§ 33/41 Familienpflege 11,5 Fälle 14 Fälle 14,5 Fälle 14,25 Fälle 13,25 Fälle 17,08 Fälle 18,25 Fälle
§ 34/41 Heimpflege 5 Fälle 6,25 Fälle 6,75 Fälle 7,5 Fälle 6,5 Fälle 5,66 Fälle 9,5 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 1,25 Fälle 0,5 Fälle 1 Fälle 1,5 Fälle 2 Fälle 0,82 Fälle 0,51 Fälle
Summe 18,5 Fälle 22,25 Fälle 22,75 Fälle 23,25 Fälle 22,25 Fälle 23,86 Fälle 28,77 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 1,0%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ambulante Hilfe 4,5 Fälle 2,75 Fälle 4,75 Fälle 8,5 Fälle 8,25 Fälle 5,75 Fälle 3,9 Fälle
stationäre Hilfe 1 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle 1 Fälle 1 Fälle
Summe 5,5 Fälle 2,75 Fälle 4,75 Fälle 8,5 Fälle 8,5 Fälle 6,75 Fälle 4,9 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%

Gerichtshilfen
Neufälle im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 50 Familiengerichtshilfe 25 Fälle 21 Fälle 34 Fälle 38 Fälle 41 Fälle 48 Fälle 36 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 73 Fälle 79 Fälle 66 Fälle 71 Fälle 63 Fälle 41 Fälle 41 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,7% 3,8% 3,9% 4,4% 4,3% 3,6% 3,1%

Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

Kiga-Jahr
2012/2013

Kiga-Jahr
2013/2014

Kiga-Jahr
2014/2015

Kiga-Jahr
2015/2016

Kiga-Jahr
2016/2017

über 3 Jahre 381 368 339 342 359 354 370
unter 3 Jahre 49 60 58 72 81 85 76
unter 2 Jahre 19 19 27 34 27 23 33
Plätze 449 447 424 448 467 462 479

Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12. (Seit dem Jahr 2013 werden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 genutzt)

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Sendenhorst
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Jahresbericht 2016 

Einwohner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gesamtbevölkerung 19.114 19.056 19.105 18.996 19.217 19.557 * 19.557 *
0 bis unter 18 Jahre 3.617 3.530 3.482 3.482 3.512 3.619 * 3.619 *
18 bis unter 21 Jahre 702 680 672 660 646 700 * 700 *
* Da die Zahlen für 2016 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
§ 27 Förderplätze OGS/Plus 11 Fälle 17,25 Fälle 14,25 Fälle 19,75 Fälle 24,5 Fälle 30,06 Fälle 39,63 Fälle
§ 27 Übergangsmanagement II 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 6,84 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 4 Fälle 3,5 Fälle 4 Fälle 3,25 Fälle 4 Fälle 2,22 Fälle 2 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 12 Fälle 15 Fälle 13 Fälle 10,25 Fälle 12,75 Fälle 14,65 Fälle 13,14 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 1,75 Fälle 2 Fälle 2,5 Fälle 1 Fälle 0,5 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 28,75 Fälle 37,75 Fälle 33,75 Fälle 34,25 Fälle 41,75 Fälle 46,93 Fälle 61,61 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,8% 1,1% 1,0% 1,0% 1,2% 1,3% 1,7%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0,25 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 20 Notsituation 2 Fälle 0,75 Fälle 0,5 Fälle 0,25 Fälle 1 Fälle 0,25 Fälle 1,18 Fälle
§ 33/41 Familienpflege 13,5 Fälle 17,25 Fälle 20,5 Fälle 22,25 Fälle 21,25 Fälle 22,75 Fälle 23,85 Fälle
§ 34/41 Heimpflege 9 Fälle 8,5 Fälle 11,25 Fälle 10,5 Fälle 10 Fälle 9,37 Fälle 11,15 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 1,25 Fälle 0,75 Fälle 1,5 Fälle 0,5 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 26 Fälle 27,25 Fälle 34 Fälle 33,5 Fälle 32,25 Fälle 32,37 Fälle 36,18 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,6% 0,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ambulante Hilfe 7,25 Fälle 8,5 Fälle 7,5 Fälle 9,75 Fälle 13 Fälle 13,38 Fälle 13,17 Fälle
stationäre Hilfe 1 Fälle 0 Fälle 1,25 Fälle 1 Fälle 1 Fälle 1 Fälle 2 Fälle
Summe 8,25 Fälle 8,5 Fälle 8,75 Fälle 10,75 Fälle 14 Fälle 14,38 Fälle 15,17 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%

Gerichtshilfen
Neufälle im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 50 Familiengerichtshilfe 28 Fälle 48 Fälle 42 Fälle 36 Fälle 60 Fälle 51 Fälle 48 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 104 Fälle 77 Fälle 88 Fälle 78 Fälle 58 Fälle 71 Fälle 47 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,6% 3,5% 3,7% 3,3% 3,4% 3,4% 2,6%

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

Kiga-Jahr
2012/2013

Kiga-Jahr
2013/2014

Kiga-Jahr
2014/2015

Kiga-Jahr
2015/2016

Kiga-Jahr
2016/2017

über 3 Jahre 526 494 471 479 522 536 571
unter 3 Jahre 66 72 73 112 109 129 136
unter 2 Jahre 10 16 14 36 39 59 46
Plätze 602 582 558 627 670 724 753

Stadt Telgte
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12. (Seit dem Jahr 2013 werden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 genutzt)

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe
Ambulante Hilfen zur Erziehung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter



 

 77 

 
Jahresbericht 2016 

Einwohner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gesamtbevölkerung 12.596 12.605 12.590 12.294 12.167 12.443 * 12.443 *
0 bis unter 18 Jahre 2.306 2.279 2.256 2.210 2.118 2.124 * 2.124 *
18 bis unter 21 Jahre 496 453 433 406 438 476 * 476 *
* Da die Zahlen für 2016 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
§ 27 Förderplätze OGS/Plus 18,5 Fälle 18 Fälle 11,5 Fälle 10,75 Fälle 11,5 Fälle 10,63 Fälle 11,13 Fälle
§ 27 Übergangsmanagement II 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 6,25 Fälle 2,5 Fälle 1,75 Fälle 0,5 Fälle 0,75 Fälle 3,67 Fälle 3,28 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 6,5 Fälle 4,25 Fälle 9 Fälle 8,25 Fälle 10 Fälle 8,66 Fälle 11,72 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 3,25 Fälle 2,75 Fälle 3 Fälle 3,5 Fälle 1,25 Fälle 0,41 Fälle 0 Fälle
Summe 34,5 Fälle 27,5 Fälle 25,25 Fälle 23 Fälle 23,5 Fälle 23,37 Fälle 26,13 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 1,5% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,2%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0,5 Fälle 1,75 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 20 Notsituation 0,5 Fälle 0,75 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 33/41 Familienpflege 17,75 Fälle 18 Fälle 16,75 Fälle 17 Fälle 14,25 Fälle 12,86 Fälle 14,52 Fälle
§ 34/41 Heimpflege 1,25 Fälle 2,25 Fälle 4,5 Fälle 4 Fälle 5,25 Fälle 6,21 Fälle 7,77 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 1,25 Fälle 1,25 Fälle 1 Fälle 0,75 Fälle 0,25 Fälle 0,58 Fälle 1,94 Fälle
Summe 21,25 Fälle 24 Fälle 22,5 Fälle 21,75 Fälle 20 Fälle 19,65 Fälle 24,23 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ambulante Hilfe 2,5 Fälle 2 Fälle 0,5 Fälle 0,5 Fälle 8,25 Fälle 9,54 Fälle 5,7 Fälle
stationäre Hilfe 0,5 Fälle 0 Fälle 0,75 Fälle 2,5 Fälle 3,25 Fälle 3,86 Fälle 2,93 Fälle
Summe 3 Fälle 2 Fälle 1,25 Fälle 3 Fälle 11,5 Fälle 13,4 Fälle 8,63 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 0,5% 0,3%

Gerichtshilfen
Neufälle im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 50 Familiengerichtshilfe 29 Fälle 17 Fälle 25 Fälle 24 Fälle 26 Fälle 17 Fälle 20 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 73 Fälle 38 Fälle 28 Fälle 35 Fälle 27 Fälle 37 Fälle 49 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 4,4% 2,4% 2,3% 2,7% 2,5% 2,5% 3,2%

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

Kiga-Jahr
2012/2013

Kiga-Jahr
2013/2014

Kiga-Jahr
2014/2015

Kiga-Jahr
2015/2016

Kiga-Jahr
2016/2017

über 3 Jahre 334 315 315 315 325 323 328
unter 3 Jahre 41 41 45 55 70 75 66
unter 2 Jahre 9 14 11 28 19 14 24
Plätze 384 370 371 398 414 412 418

Gemeinde Wadersloh
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12. (Seit dem Jahr 2013 werden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 genutzt)

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe
Ambulante Hilfen zur Erziehung
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Jahresbericht 2016 

Einwohner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gesamtbevölkerung 38.134 38.047 38.072 36.886 36.972 37.249 * 37.249 *
0 bis unter 18 Jahre 7.242 7.123 7.012 6.868 6.760 6.746 * 6.746 *
18 bis unter 21 Jahre 1.455 1.365 1.341 1.151 1.237 1.285 * 1.285 *
* Da die Zahlen für 2016 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
§ 27 Förderplätze OGS/Plus 32,5 Fälle 33,75 Fälle 44,5 Fälle 48,5 Fälle 43,5 Fälle 39,89 Fälle 40,23 Fälle
§ 27 Übergangsmanagement II 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 32,43 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 8 Fälle 3,5 Fälle 4,25 Fälle 7,75 Fälle 8,5 Fälle 4,07 Fälle 3,37 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 17,75 Fälle 16,5 Fälle 18,5 Fälle 24 Fälle 28,75 Fälle 29,12 Fälle 31,41 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 4 Fälle 2 Fälle 3,5 Fälle 0,5 Fälle 0,5 Fälle 0 Fälle 0,3 Fälle
Summe 62,25 Fälle 55,75 Fälle 70,75 Fälle 80,75 Fälle 81,25 Fälle 73,08 Fälle 107,74 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,9% 0,8% 1,0% 1,2% 1,2% 1,1% 1,6%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0,5 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 20 Notsituation 0,25 Fälle 0 Fälle 1,25 Fälle 0,75 Fälle 0,5 Fälle 0,27 Fälle 0 Fälle
§ 33/41 Familienpflege 22,75 Fälle 26 Fälle 29 Fälle 22 Fälle 21,5 Fälle 26,24 Fälle 28,08 Fälle
§ 34/41 Heimpflege 19 Fälle 20 Fälle 21 Fälle 20 Fälle 18,5 Fälle 18,36 Fälle 17,94 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 0,75 Fälle 1,25 Fälle 3,5 Fälle 3,5 Fälle 2 Fälle 1,1 Fälle 3,54 Fälle
Summe 43,25 Fälle 47,25 Fälle 55 Fälle 46,25 Fälle 42,5 Fälle 45,97 Fälle 49,56 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ambulante Hilfe 8 Fälle 10 Fälle 14 Fälle 16,75 Fälle 16,75 Fälle 15,62 Fälle 11,84 Fälle
stationäre Hilfe 2,5 Fälle 2,5 Fälle 2,75 Fälle 1,25 Fälle 2 Fälle 2,62 Fälle 3,02 Fälle
Summe 10,5 Fälle 12,5 Fälle 16,75 Fälle 18 Fälle 18,75 Fälle 18,24 Fälle 14,86 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Gerichtshilfen
Fälle im Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

§ 50 Famliengerichtshilfe 87 Fälle 109 Fälle 113 Fälle 105 Fälle 141 Fälle 114 Fälle 96 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 245 Fälle 197 Fälle 213 Fälle 123 Fälle 98 Fälle 110 Fälle 110 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 4,6% 4,3% 4,6% 3,3% 3,5% 3,3% 3,1%

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

Kiga-Jahr
2012/2013

Kiga-Jahr
2013/2014

Kiga-Jahr
2014/2015

Kiga-Jahr
2015/2016

Kiga-Jahr
2016/2017

über 3 Jahre 1.153 1.105 1.107 1.001 987 970 985
unter 3 Jahre 151 149 142 195 185 185 207
unter 2 Jahre 45 45 57 70 91 90 61
Plätze 1.349 1.299 1.306 1.266 1.263 1.245 1.253

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Stadt Warendorf
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12. (Seit dem Jahr 2013 werden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 genutzt)

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe
Ambulante Hilfen zur Erziehung
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Ergebnisse der Elternbefragung zur 
Qualität in der Kindertagesbetreuung 

Befragung  in enger Kooperation vom Kreiselternrat und dem  Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf. 

Durchgeführt im Frühjahr 2016.

Inhaltlich an die Qualitätsfelder des Rahmenkonzepts  der 
öffentlichen Jugendhilfeträger im Münsterland zur 
Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung angelehnt.

Die Qualitätsfelder auf Ortsebene Beelen im Vergleich 
zur Kreisebene

(5 = sehr gut   0 = ungenügend)



Ergebnisse der Elternbefragung zur 
Qualität in der Kindertagesbetreuung 

Befragung  in enger Kooperation vom Kreiselternrat und dem  Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf. 

Durchgeführt im Frühjahr 2016.

Inhaltlich an die Qualitätsfelder des Rahmenkonzepts  der 
öffentlichen Jugendhilfeträger im Münsterland zur 
Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung angelehnt.

Die Qualitätsfelder auf Ortsebene Drensteinfurt im 
Vergleich zur Kreisebene

(5 = sehr gut   0 = ungenügend)



Ergebnisse der Elternbefragung zur 
Qualität in der Kindertagesbetreuung 

Befragung  in enger Kooperation vom Kreiselternrat und dem  Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf. 

Durchgeführt im Frühjahr 2016.

Inhaltlich an die Qualitätsfelder des Rahmenkonzepts  der 
öffentlichen Jugendhilfeträger im Münsterland zur 
Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung angelehnt.

Die Qualitätsfelder auf Ortsebene Ennigerloh im 
Vergleich zur Kreisebene

(5 = sehr gut   0 = ungenügend)



Ergebnisse der Elternbefragung zur 
Qualität in der Kindertagesbetreuung 

Befragung  in enger Kooperation vom Kreiselternrat und dem  Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf. 

Durchgeführt im Frühjahr 2016.

Inhaltlich an die Qualitätsfelder des Rahmenkonzepts  der 
öffentlichen Jugendhilfeträger im Münsterland zur 
Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung angelehnt.

Die Qualitätsfelder auf Ortsebene Sassenberg im 
Vergleich zur Kreisebene

(5 = sehr gut   0 = ungenügend)



Ergebnisse der Elternbefragung zur 
Qualität in der Kindertagesbetreuung 

Befragung  in enger Kooperation vom Kreiselternrat und dem  Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf. 

Durchgeführt im Frühjahr 2016.

Inhaltlich an die Qualitätsfelder des Rahmenkonzepts  der 
öffentlichen Jugendhilfeträger im Münsterland zur 
Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung angelehnt.

Die Qualitätsfelder auf Ortsebene Everswinkel im 
Vergleich zur Kreisebene

(5 = sehr gut   0 = ungenügend)



Ergebnisse der Elternbefragung zur 
Qualität in der Kindertagesbetreuung 

Befragung  in enger Kooperation vom Kreiselternrat und dem  Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf. 

Durchgeführt im Frühjahr 2016.

Inhaltlich an die Qualitätsfelder des Rahmenkonzepts  der 
öffentlichen Jugendhilfeträger im Münsterland zur 
Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung angelehnt.

Die Qualitätsfelder auf Ortsebene Ostbevern im 
Vergleich zur Kreisebene

(5 = sehr gut   0 = ungenügend)



Ergebnisse der Elternbefragung zur 
Qualität in der Kindertagesbetreuung 

Befragung  in enger Kooperation vom Kreiselternrat und dem  Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf. 

Durchgeführt im Frühjahr 2016.

Inhaltlich an die Qualitätsfelder des Rahmenkonzepts  der 
öffentlichen Jugendhilfeträger im Münsterland zur 
Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung angelehnt.

Die Qualitätsfelder auf Ortsebene Sendenhorst im 
Vergleich zur Kreisebene

(5 = sehr gut   0 = ungenügend)



Ergebnisse der Elternbefragung zur 
Qualität in der Kindertagesbetreuung 

Befragung  in enger Kooperation vom Kreiselternrat und dem  Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf. 

Durchgeführt im Frühjahr 2016.

Inhaltlich an die Qualitätsfelder des Rahmenkonzepts  der 
öffentlichen Jugendhilfeträger im Münsterland zur 
Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung angelehnt.

Die Qualitätsfelder auf Ortsebene Telgte im Vergleich 
zur Kreisebene

(5 = sehr gut   0 = ungenügend)



Ergebnisse der Elternbefragung zur 
Qualität in der Kindertagesbetreuung 

Befragung  in enger Kooperation vom Kreiselternrat und dem  Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf. 

Durchgeführt im Frühjahr 2016.

Inhaltlich an die Qualitätsfelder des Rahmenkonzepts  der 
öffentlichen Jugendhilfeträger im Münsterland zur 
Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung angelehnt.

Die Qualitätsfelder auf Ortsebene Wadersloh im 
Vergleich zur Kreisebene

(5 = sehr gut   0 = ungenügend)
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